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Diana Zunker

QUERFURT

A. Querfurt
I. Das Haus Q., benannt nach der Burg † Q.

– Curnfurt (8. Jh.), Curnfurdeburg (9. Jh.), Quern-
vordiburch (979), Corenforde (1146), Quernvorde
(1351), Querenforde (1355), Querinforte (1358),
Querrenuort (1362) – gehörte im 12.–14. Jh. zu
den bedeutenderen nichtfs.lichen Hochadels-
geschlechtern Mitteldtl.s, wurde jedoch von der
jüngeren Forschung kaum beachtet. Bereits ge-
nealogische Zusammenhänge sind, v.a. auf-
grund der Häufung gleicher Vornamen und der
Einbeziehung von abgespalteten Linien, häufig
unklar. Unverzichtbar Holstein, Beiträge,
und Lötzke; neuere Zählung bei Schwen-
nicke.

Spangenberg gibt an, daß der Name/vnd die
Herrschafft Quernfurt/allbereit gewesen/ehe Thüringen
oder Sachsen Christen worden (S. 3) und benennt die
schwäbischen Variner als Vorfahren des Ge-
schlechts, das er mit Brun i.J. 880 beginnen
läßt, dessen Sohn Protze in enger Beziehung zu
Kg. Heinrich I. gestanden haben soll. Jenseits
dieser mythischen Wurzeln gilt der bei Thietmar
von Merseburg erwähnte und als amicus mihi con-
sanguinitate bezeichnete Brun, senior egregius et per
cuncta landabilis (Chron. VI, cap. 94), Vater des
Hl. Brun (gest. 1009), als Stammvater. Das Haus
starb 1496 mit Brun VI., dessen Sohn Brun VII.
(gest. 1495) und Enkel Gebhard (gest. 1495) be-
reits tot waren, im Mannesstamm aus; letzter
Vertreter der Halberstädter Domdekan Johann
(gest. 1506).

Stammsitz war die erstmals im Hersfelder
Zehntverzeichnis erwähnte Curnfurdeburg als
Zentrum eines im südlichen Hassegau gelege-
nen Burgwards mit gleichnamiger Siedlung
(Curnfurt) innerhalb eines fruchtbaren, bereits in
vorgeschichtlicher Zeit besiedelten Gebiets
(Q.er Platte). Etymologische Herleitung: Furt
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über den Querne- oder Mühlenbach bei einer
Mühle (altdt. »quern«). Geistliche Jurisdiktion
der Stammlande: Ebm. Mainz; seit 814 Bm.
Halberstadt, 968 Bm. Merseburg, nach 981 wie-
der Bm. Halberstadt, Archidiakonat Osterbann.

Brun (II.) war seit 995/97 Hofkaplan Ottos
III., 1004 Missions-Ebf.; Reisen zu den Szék-
lern, Polen, Petschenegen und Pruzzen, dort
1009 Märtyrertod. Petrus Damiani behauptet be-
zeichnenderweise eine Verwandtschaft mit Kg.
Otto III.; Missionar, Historiograph, Hagio-
graph und kritischer Begleiter ksl. Ost- und Re-
ligionspolitik (v.a. Heinrich II. und Bolesław
Chrobry). Seit dem 11./12. Jh. im Ebm. Magde-
burg, seit der Frühen Neuzeit überregional als
Heiliger verehrt (14. Febr.); offizielle Kanoni-
sation nicht nachweisbar. Aus der Seeburger
Seitenlinie (s.u.) ist Wichmann hervorzuheben,
1152 bis 1192 Ebf. von Magdeburg, »Begründer
der erzstiftischen Landesherrschaft« (Claude,
S. 175); er gilt als wichtiger Kopf der Ostkolo-
nisation und Berater Barbarossas; für die Ver-
breitung des Magdeburger Stadtrechts spielte er
eine maßgebliche Rolle. Die ambivalente Per-
sönlichkeit Konrads (II.) (gest. 1202), Domherr
in Magdeburg und Hildesheim, dort seit
1194/95 Bf., gilt nach dem Hl. Brun als bedeu-
tendster Vertreter des Hauses. Er wurde 1188
Hofkaplan Ks. Friedrichs I., 1194 Reichshof-
kanzler Heinrichs VI., später Philipps von
Schwaben, 1196 Legat für Italien, Sizilien und
Apulien, wo er »eine der wichtigsten Stützen des
Kaisers« (Bünz, S. 16) sowie an der Organisa-
tion des III. Kreuzzuges beteiligt war. 1297/98
Wahl zum Bf. von Würzburg; dieses zweite Epi-
skopat wurde nach langem Konflikt mit Papst
Innozenz III. (Bann und Buße 1199/1200) 1201
bestätigt. 1202 wurde Konrad von einem Würz-
burger Stiftsministerialen ermordet. Weitere
reichspolitisch bedeutende Vertreter aus den er-
sten Generationen der Bgf.en von Magdeburg
aus dem Haus Q. (s.u.).

II. Über Ida, Tochter Gebhards I. (gest.
982), stand das Haus in naher Verwandtschaft
zu Ks. Lothar von Süpplingenburg. Damit in
Zusammenhang zu sehen ist der politische Auf-
stieg des Geschlechts für mehrere Generatio-
nen: Zunächst wurde Konrad (I.) (gest. 1142),
ein Sohn Gebhards II. (gest. 1119/25), 1134 Ebf.
von Magdeburg. Über ihn gelangte die Familie
zwei Jahre später in das Amt des Bgf.en von
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Magdeburg (erbl. Lehen). Burchard I. (gest.
1161/62) ließ im Gegenzug die engere Herr-
schaft (Stadt und Burg samt Zubehör) dem Erz-
stift zu Lehen auf (1136/37; sog. Vierdörfer aus-
genommen). Die Bgf.en standen in enger Bin-
dung zum Ks.hof, nahmen an Hoftagen, Kreuz-
und Italienzügen teil und erfüllten Aufgaben als
ksl. Gesandte. Hier sind Burchard I.-IV. sowie
Gebhard IV. (gest. 1213) hervorzuheben; Bgf.
Burchard II. (gest. 1178) zeugte für Barbarossa
in »bevorzugter Stellung«, Burchard III. (gest.
1190) fand im SpätMA Eingang ins Epos als Ver-
körperung des »höfische[n] Ideal[s] des ›stau-
fischen Ritters‹« (Lötzke, S. 38, 53). 1269 Ver-
kauf des Amtes aufgrund einer v.a. aus den Be-
lastungen des Reichsdienstes resultierenden
Krise.

Die VII. Generation – Burchard III., Gebhard
IV., Konrad (II.), Wilhelm (gest. 1213), Propst
zu Goslar und Aachen, sowie Gerhard I. (gest.
nach 1212) markiert den Höhepunkt reichspo-
litischer Geltung. Vier der Brüder nahmen am
III., zwei am Kreuzzug 1197/98 teil; die Mitwir-
kung an der Gründung des Deutschen Ordens
1190 ist nur für Konrad belegt. Neben dem Ks.
bildeten die Ebf.e von Magdeburg und die
Lgf.en von Thüringen, für die die Q.er zeugten,
vermittelten und als Schöffen fungierten, die
wichtigsten politischen Bezugspunkte. Mit dem
nachlassenden Einfluß der Bgf.en nahm seit
Mitte des 13. Jh.s die Bindung an diese Fs.en-
häuser, nun auch der Wettiner, zu. Im Gefolge
des Mgf.en Dietrich von Meißen erschien erst-
mals Gebhard IV., der im Dienst Heinrichs VI.,
Philipps, Ottos IV. und Friedrichs II. stand, auf
einem Hoftag (Frankfurt 1212).

In der ersten Hälfte des 14. Jh.s geriet das
Haus wg. fortges. Teilungen, der Auswirkungen
der Kriege in der Region (Thüringischer Erbfol-
gekrieg 1247–1263, Halberstädter Schisma
1324–1358) und innerer Uneinigkeit in eine Kri-
se, die sich in Verpfändungen großer Teile der
Herrschaft, selbst der Stammburg (um 1315),
ausdrückte. Mit letzteren steht die Entstehung
der fundacio ecclesiae Quernfurtensis, die sich gegen
Eingriffe der Stifterfamilie wandte, in Zusam-
menhang (nach 1235). Unter Brun III. (gest.
1345) und Gebhard XI. (gest. 1383), der den gfl.
Titel führte, die verpfändete Stammburg samt
Stadt 1355 von den Gf.en von † Mansfeld ein-
löste und weitere Herrschaftsrechte, u. a. über
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† Allstedt, Neuenburg bei Freyburg, Burgschei-
dungen und Dornburg, erwarb, gelangte das
Haus noch einmal zur Blüte. Gebhards Macht
bündelte sich auf der Burg † Q. in fortifikato-
rischer Modernisierung und repräsentativen
Formen. Er und sein Sohn Albrecht standen
dem Hof Ks. Karls IV. nahe; fünf weitere Söhne
schlugen, z.T. sehr erfolgreich, die geistliche
Laufbahn ein. 1401, 1403 und 1408 findet sich
ein Herr von Q. am Hof Kg. Ruprechts in Nürn-
berg. Auch der Ks. konnte jedoch den 1414 mit
Gf. Günther von † Schwarzburg vereinbarten,
1418 eingetretenen Erbfall in der Herrschaft Ru-
dolstadt nicht durchsetzen. Im allg. werden die
Hussitenkriege als Grund für den erneuten Nie-
dergang unter Protze, der 1426 in der Schlacht
von Außig fiel, und Brun VI. angeführt. Verkauf
von Wippra 1442, Verpfändung von † Q., † All-
stedt, † Artern, Gehofen, Volkstedt, 1452 Ver-
kauf von Burgscheidungen, 1464 von Vitzen-
burg. Brun VI., der die Burg † Q. bis 1479 zu
einer, wie es für 1516 heißt, arx munitissima
(Schmitt 2002, S. 20) ausbaute, hinterließ bei
seinem Tod 23 285 fl. Schulden. Das Territori-
um im Umkreis um † Q. fiel an das Erzstift
Magdeburg. Trotz eines Erbvertrags mit den
Gf.en von † Mansfeld (1396) hatte Brun 1492
dem Lehnsherrn weitere allodiale Herrschafts-
rechte um † Q. aufgetragen.

Mit anderen mindermächtigen Dynasten der
Region waren die Herren von Q. noch Mitte des
15. Jh.s in der Veme organisiert; eine Institutio-
nalisierung dieser Bindungen in Form eines
Gf.envereins ist nicht erkennbar. Ende 1383
Aufnahme in den großen mitteldt. Landfrie-
densbund. Auch die Kg.snähe wurde nicht in
längerfristige Legitimitätsgewinne umge-
münzt; ein Erwerb von Reichslehen ist nicht
feststellbar. Keine Nennung in der Reichsma-
trikel von 1422, aber im Reichsanschlag von
1491. Im 14. und zunächst auch im 15. Jh. keine
Teilnahme an Reichstagen; Ladung 1471, aber
Anwesenheit nicht nachweisbar. 1486, 1487 und
1491 sind Brun VI. und Brun VII. im Gefolge der
Hg.e von Sachsen sowie Ebf. Ernsts auf Reichs-
versammlungen nachweisbar.

Der Aufstieg Bruns III. und Gebhards XI. ver-
dankte sich nach Löffler ihrer Bindung an
das Haus Wettin. In den Hussitenkriegen 1420–
1431 nahm Protze im Gefolge Hg. Friedrichs
teil. Nach einer 1469er Quelle erhielt der von Q.



1130

(Streich, S. 178) zweimal pro Jahr ein neues
Hofgewand am sächsischen Hof; der Leipziger
Vertrag 1485 ordnete die von Quernfurt zcum Stein
(evtl. nach der Burg Wendelstein) dem alberti-
nischen Lehnsverband zu. 1489 mußte Brun VI.
Hg. Albrecht lt. Heerfahrtsbuch zehn Pferde
und zwei Streitwagen stellen. Ein Jahr zuvor ist
er als einziger hochadeliger Beisitzer in einem
Schiedsgericht am sächs. Hof nachweisbar; er
wurde von Albrecht als Statthalter eingesetzt
und erschien in seinem Gefolge bei der
Kg.swahl 1486. Der Dresdner Hof bildete den
wichtigsten Bezugspunkt der Herren; nicht erst
Brun VI. wurde dort erzogen. Doch scheinen die
Herren von Q. im späten 14. und 15. Jh. bewußt
ein Gegengewicht, v.a. mit dem Dienstverhält-
nis im Erzstift Magdeburg, angestrebt zu ha-
ben. Hier spielten verwandtschaftliche Bezie-
hungen eine Rolle. Brun V. und Johann II. wer-
den im Lehnbuch Ebf.s Albrechts IV., ihres
Bruders, als consiliarii nostri bezeichnet, dessen
Landfrieden sie 1397 beitraten. Auch Geb-
hard XI., der zudem hzgl.-sächsischer Rat (As-
kanier) war, hielt sich häufig im Umfeld der
Ebf.e auf, vermittelte in Konflikten ihrer Vasal-
len; ähnlich zu seinem Enkel Johann, der mit Bf.
Ernst von Halberstadt (1396) sowie Mgf. Fried-
rich von Meißen und seinen Brüdern (1399)
Bündnisse Schloß. Brun VI. schließlich lehnte
die Werbung der sächsischen Hzg.e, er möge
ihr Rat werden, ab und wurde 1489 Rat am Hof
Ebf. Ernsts von Magdeburg, der allerdings aus
dem Haus Wettin stammte.

Auf Bf.s- und Ebf.sstühle gelangten neben
den bereits gen.: In Magdeburg Ruprecht (gest.
1266) von 1260 bis 1266, Albrecht (gest. 1412),
ein Sohn Gebhards XI., von 1382 bis 1403. Alle
waren zuvor Domherren, Ruprecht außerdem
Dekan in Magdeburg und Albrecht, der in Bo-
logna und Prag studierte, 1395–1397 Kanzler
Kg. Wenzels war, Domherr in Halberstadt ge-
wesen. In Hildesheim: Siegfried (gest. 1310)
1279 bis 1307/10 (zuvor Domherr und Dechant
in Magdeburg). In Merseburg: Burchard (gest.
1384) seit 1382 (zuvor dort und in Magdeburg
Domherr). Domherren (geringere Dignitäten
und Pfründen und spätere Bf.e nicht aufge-
führt): In Magdeburg: Wilhelm, ein Bruder
Gebhards IV. (gest. 1213), Domdekan Burchard
(gest. 1290), Dompropst Gebhard (gest. 1352),
Brun (gest. 1347), Domscholaster Volrad (gest.
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1367), Domscholaster Gebhard (gest. 1375), ein
weiterer Sohn Gebhards XI., der 1369 in Bolo-
gna studierte. In Halberstadt: Dompropst Ger-
hard (gest. 1313), Gebhard (gest. 1322), Dom-
dekan Johann (gest. 1506). In Hildesheim:
Dompropst Gebhard (gest. 1303). In Zeitz:
Domscholasticus Brun (gest. 1437). Die Ge-
nannten hatten daneben z.T. Kanonikate in
Mainz, Naumburg, Aachen, Goslar sowie
Pfründen in niederen Stiften der Region inne.
Zwar wurden nach 1400 die Pontifikate der mit-
teldeutschen Bm.er vermehrt an fsl. Bewerber
außerhalb der Kapitel vergeben, doch scheint
der Rückgang auch der Domherrenpfründen
ein Indiz für den Niedergang des Hauses zu
sein. Mit Meinhard stellte es zwischen 1288 und
1299 einen Landmeister sowie im 14. Jh. fünf,
im 15. Jh. zwei Ritter im Deutschen Orden.
Zahlr. Äbt.en, v.a. im Kl. Helfta bei † Eisleben.

III. Auf der Stammburg, die zu den größten
erhaltenen, auf das HochMA zurückgehenden
Anlagen Mitteldtl.s gehört, gründete Brun (II.)
wahrscheinlich kurz nach 1000, wofür jedoch
zuverlässige Belege fehlen, ein Kollegiatstift.
Für das 10./11. Jh. sind Grablegen archäologisch
nachgewiesen.

Im späten 12. und 13. Jh. bildete das 1120 auf
der Lutisburg (Lautersburg) gegr. und von Bur-
chard I. 1146 in das westlich † Q. gelegene Eil-
wardesdorf (Ilwersdorf; wüst) verlegte Benedik-
tinerkl. Marienzell das Hauskl. Patrozinium S.
Mariae Sanctique Brunonis episcopi et martiris. Bgf.
Burchard I. hatte das Kl. um 1140 mit Einkünf-
ten der Q.er Burkirche ausgestattet. Ende des
12. Jh.s wurden die dort Begr. gehoben und ver-
mutlich nach Marienzell gebracht, um die com-
munio vivorum et mortuorum im Gebet zu vervoll-
ständigen. Der dortige, zehn bis 15 Mönche um-
fassende Konvent blieb bis 1558 intakt. Die
dreischiffige Basilika mit drei östlichen Apsiden
wurde im Dreißigjährigen Krieg ruiniert.

Seit der Mitte des 12. Jh.s kam es zum Neu-
bau der Burgkirche (kreuzförmiger, dreiapsidi-
ger Bau mit byzantinischen Elementen), mit
dem wahrscheinlich die Ersterwähnung eines
1210 vierköpfigen Priesterkollegiums 1198 in
Verbindung steht. Gebhard XI. ließ sich in einer
eigens an der Nordseite der Burgkirche errich-
teten Seitenkapelle begr.; daraufhin versprach
1384 sein Sohn Brun dem Kl. Eilwardesdorf Ent-
schädigungen für die Rückverlegung der Grab-
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lege, die dem Kl. noch 1323 zugesichert worden
war. Ludwig betont die Zäsur der Verlegung des
Sakralzentrums auf die Burg in das »von nun an
deutlich konturiert erscheinende Kollegiatstift«
SS. Mariae et Brunonis (Ludwig, S. 58) und
macht darauf aufmerksam, dass die in der sog.
Querfurter fundacio gemachte Kontinuitätsbe-
hauptung zur Gründung durch den Hl. Brun auf
entsprechenden Desideraten im Umfeld einer
entsprechenden neuen Herrschaftskonzeption
um 1400 beruht. Die auf Prager Vorbilder ver-
weisende, stilistisch mit den Plastiken der Jo-
hanniskirche in † Barby verwandte Kastentum-
ba des Vaters gilt als eines »der bedeutendsten
adligen Grabmonumente der Zeit« (Deiters,
S. 56), die räumlich, figürlich-künst. und in-
schriftlich Frömmigkeit, Höfischheit und herr-
schaftliche Ambitionen auf herausragende Art
symbolisiert. Später wurden hier nachweislich
Gebhards Sohn Protze und Elisabeth von
† Mansfeld, sowie Brun VI., Agnes von † Glei-
chen und Agnes von † Beichlingen sowie Brun
VII. begr.

Die Vogtei des 991 von Brun I. gegr. Nonnen-
und späteren (1109) Mönchskl.s zu Vitzenburg
ging 1108 an Wiprecht von Groitzsch verloren,
der es 1121/23 nach Reinsdorf verlegte; auch als
Bamberger Eigenkl. wurde Reinsdorf umfang-
reich von den Q.ern beschenkt. Im 13. Jh. Me-
morienstiftungen im Deutschordenshaus und
Hospital in Halle. Zahlr. Vogteien, u. a. Neu-
werk vor Halle, Kl. Berge und Gottesgnaden,
gingen mit dem Verkauf der Bgft. verloren. Zur
Memoria sind wichtige Quellen ediert, u. a. ein
(fragmentar.) Nekrolog des Kollegiatstifts aus
der Zeit Gebhards XI., eine auf 1441 datierende
Memorienstiftung Agnes’ von † Gleichen, die
eine Beschreibung der jährl. Gedächtnisfeier in
der Burgkirche enthält, in die Stadtrat und
-pfarrei rituell integriert waren. Zentral für das
kollektive Gedächtnis war der Bezug zum Hl.
Brun: Die Burgkapelle und das Kl. Marienzell
waren ihm geweiht; ein jährl. Osterablaß für
Q.er Kirchen begünstige Wallfahrten, ebenso
zur Brunskapelle in Esenstedt (wüst). Stamm-
wappen: Schild mit weißen und roten waage-
rechten Streifen, das teilw. auch die Gf.en von
† Mansfeld und die Bgf.en von Magdeburg
nutzten. Hatten die Q.er im 12. Jh. magdebur-
gische Münzen verwendet, so begannen sie seit
1200, zunächst in Gemeinschaft mit den Gf.en
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von † Mansfeld, eigene Münzen zu prägen; da-
bei fallen symbolische Bezüge zum Reich (ge-
krönter Herrscher, Doppeladler) auf.

IV. Von den beiden Enkeln Gebhards I., ei-
nes Bruders des Hl. Brun, setzte Gebhard II. die
Q.er Linie fort, während auf Cristin (Christian)
die jüngere Linie der Gf.en von † Seeburg (aus-
gest. Ende 12. Jh.) zurückgeht, aus der die Her-
ren von Lutisburg hervorgingen (ausgest. um
1122). Der Seeburger Besitz fiel an die Gf.en von
† Mansfeld. Über die Erlangung der Bgft. Mag-
deburg 1135/36 bildete sich ein weiterer eigen-
ständiger Familienzweig aus. Zunächst waren
Bgft. und Haus vereint; erst mit den Söhnen
Bgf. Burchards III. und Gebhards IV. trennten
sich die Linien (1209 Mündigkeit Burchards IV.
[gest. 1243/46]). Der bgfl. Zweig starb 1313 aus;
sein dezimiertes Territorium um Rosenburg
ging an die Herren von † Barby über. In einer
Seitenlinie, die über die Erbschaft der Gft. Har-
deck in Niederösterreich entstand, setzte sich
das Haus der Bgf.en von Magdeburg noch bis
1483 fort. Es zählte im 15. Jh. zu den bedeutend-
sten Familien in Böhmen und Österreich.

Nachdem bis zur dritten Generation jeweils
der älteste Sohn in der Herrschaft Q. allein folg-
te, bildete mit Erwerb der Bgft. für zwei Gene-
rationen diese den gewichtigeren, dem ältesten
Sohn vererbten Rechtstitel. Gebhard IV. nannte
sich bis zur Mündigkeit seines ältesten Neffen
burgravius de Magdeburg etc., erstmals 1210 war er
Gevehardus de Querenforde (Lötzke, S. 79), teilw.
auch comes. Bereits in der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s kam es innerhalb seiner Nachfahren zu
zwei weiteren Abspaltungen: Nach der Erer-
bung der Gft. † Mansfeld durch Burchard V.
(gest. 1254), der sich wie später einer seiner
Söhne auch Bgf. von Q. nannte, kam es 1268/69
zu einer Totteilung: Burchards Söhne Burchard
VII. und Burchard VIII. teilten sich die Gft.
† Mansfeld und die Herrschaft Schraplau; auf
sie gehen die dortigen Häuser der Gf.en von
† Mansfeld (ausgest. 1780) und der (jüngeren)
Herren von Schraplau (ausgest. 1410) zurück.
Die Söhne von Burchards V. Bruder, Gebhard V.
(gest. 1240), der die Stammtafeln des engeren
Hauses häufig anführt, weil es unter seinen
Nachfahren zu keinen Abspaltungen mehr kam,
Gebhard VI. (gest. 1297) und Gerhard II. (gest.
nach 1300), setzen die Q.er Herrschaft zunächst
ungeteilt, ab der nächsten Generation in meh-
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reren Linien fort. Auf die Söhne Gebhards VI.
(gest. nach 1322), Gebhard. X. (gest. 1354) und
Burchard VI. (gest. 1340), gehen zwei genealo-
gisch und besitzgeschichtlich kaum erforschte
Linien mit (zum Großteil nicht beim Haus ver-
bleibenden) Rechtstiteln in und um Mühlberg,
Klitschen und Tannroda auf der einen, zu Ne-
bra, Gräfenhainichen, Zörbig, Düben, Had-
mersleben und Passenheim/Ostpreußen auf der
anderen Seite zurück. Man nimmt an, daß diese
Seite mit Bruno VIII. 1469 ausstarb.

Unter den Söhnen Gerhards II. geht eine Sei-
tenlinie auf Gebhard VIII. (gest. 1320) zurück,
die zeitw. den gfl. Titel führte, eine Res. in Bey-
ernaumburg hatte und wahrscheinlich um 1345
ausstarb, wobei auch die damit verbundenen
Lehen verloren gingen. Die zweite Linie wurde
durch Brun III. (gest. 1345) fortges., der zu-
nächst in Schmon und seit 1326 zu Vitzenburg
residierte. Trotz z.T. erheblicher geogr. Distan-
zen der Herrschaftsrechte und getrennter
Res.en nannten sich diese Linien immer auch
nach † Q.: Brun III. ist 1315 nobilis de Querenvorde
atque dominus in Sman (Heine, S. 151 Anm.),
Gebhard. X. nennt sich von Quernfůrte, Herr zu
Mulberg (Leisering, Nr. 148) und Siegfried
(gest. nach 1396) von Quernferte gesessen zu Klitz-
schene (RTA I/1, S. 376). Die Bruns III. Sohn Geb-
hard XI. in der Herrschaft nachfolgenden Enkel
Brun V. (gest. 1402/03), Johann II., Burchard
VII. (gest. 1406), Protze (gest. 1426) und Uren-
kel Johann III., Gebhard XIV. (gest. 1440) sowie
Brun VI. (gest. 1496) scheinen über einen en-
geren Zusammenhalt verfügt zu haben. Ihre
Herrschaftsrechte konzentrierten sich um Q.; es
ist nicht erkennbar, daß neben ihnen auch die
auf Gebhard VI. zurückgehenden Familienmit-
glieder das Kl. in Eilwardesdorf sowie das Burg-
stift bes. gefördert hätten. Grenzen des familiä-
ren Zusammenhalts zeigten sich jedoch auch
hier: Bereits im Thüringischen Erbfolgekrieg
standen die Brüder und Vettern auf verschiede-
nen Seiten; der Aufstieg der Schmon-Vitzenbur-
ger Linie scheint mit dem Niedergang der Nach-
fahren Gebhards VII. zusammenzuhängen:
Brun III. und Gebhard XI. ordneten sich dem
wettinischen Hegemonialanspruch unter. 1341
wurde die Burg Nebra durch den mit Brun III.
verbündeten Mgf.en erobert, auf der mit Busso
VI. (gest. 1340) ein Vetter zweiten Grades saß.
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Mitte des 14. Jh.s nahm die Bindung an die
Gf.en von Mansfeld zu, die sich in Erbverbrü-
derungen (1358, 1396) und im Konnubium nie-
derschlug. Doch auch dieses Bündnis konnte
leicht umgestoßen werden, wie die Beteiligung
Gebhards XI. am Kampf der Wettiner gegen
Gebhard III. von † Mansfeld zeigt. Ob von ei-
nem »gemeinsamen Familienbewußtsein der
Gf.en von † Mansfeld und der Edlen von Q.«
(Löffler, S. 574) oder von sich aus politi-
schem Kalkül speisender, Konjunkturen unter-
worfener hochadeliger Bündnispolitik im
Schatten der Wettiner gesprochen werden kann,
ist fraglich.

Den Kern der Herrschaft bildete der frühere
Burgward mit der Stadt † Q., den Dörfern
Nemsdorf, Göhrendorf, Barnstädt, Göritz (sog.
Vierdörfer), Leimbach und Lodersleben – dies
entsprach in etwa dem archidiakonalen Unter-
bezirk Lodersleben und dem späteren Amt Q. –,
Lutisburg, Eilwardesdorf, Pönitz, Esenstedt,
Habekloh und Siebenhausen (alle drei wüst).
Bis auf einen allodialen Grundstock um † Q.
ging der Großteil der Herrschaftsrechte zu Le-
hen benachbarter Reichsfs.en. Sie schwankten
erheblich, was mit der wechselvollen Hoheits-
geschichte dieser Region, aber auch finanziel-
len Problemen des Hauses zusammenhing. Das
1259 übernommene Schloß mit Stadt Nebra
wurde um 1266 an das Hochstift Halberstadt
aufgelassen. 1316 stand Nebra unter Lehnsho-
heit des Erzstifts Magdeburg, seit der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s der Wettiner. Zwischen 1330
bis 1341 und evtl. auch später Res. Spätestens in
diesem Jahr ging das Lehen verloren, bevor Gf.
Brun 1461 abermals mit Nebra belehnt wurde.
Auch die Herrschaft Vitzenburg ging von den
Wettinern zu Lehen; die Burg war nach 1324
über einen längeren Zeitraum Res. der Söhne
und Enkel Bruns III., die teilw. auch zu Schmon
saßen, das wiederum quedlinburgisches Lehen
war. Die ehem. Reichsburg Burgscheidungen,
seit 1069 dem Hochstift Bamberg gehörig, ging
etwa 1310 als bambergisches Lehen in querfur-
tischen Besitz über; im 15. Jh. mehrmals ver-
pfändet, wurde die Herrschaft 1495 durch Brun
VI. Fs. Woldemar von Anhalt übertragen. Nach-
dem bereits Bgf. Burchard III. 1238 dort als scul-
tetus in palacio (Heinze, S. 50) aufgetreten war,
gelangten Burg und Herrschaft † Allstedt, die
sich gegen Ende des 13. Jh.s in der Hand Geb-
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hards VIII. befunden hatten, 1369 (explizit ohne
die Pfgft.) als sächsisches Lehen an Gebhard XI.
und verblieben beim Haus bis 1496. Relativ kur-
ze Lehnsherrschaften über die weiter entfern-
teren Städte und Schlösser in † Artern (1390–
1448), Beyernaumburg (etwa 1327 bis 1469, mit
Unterbrechungen), in Wippra (um 1370 bis
1442).

Auch in den Jahren größerer politischer Be-
deutung gelang, soweit Ehepartner identifizier-
bar sind, dem Haus kein Konnubium mit fsl.
Häusern, sieht man ab von der wohl herausra-
genden Verbindung Burchards III. mit Sophie,
der Tochter Heinrichs I. von Wettin, sowie der
Verheiratung dreier Töchter Ende des 14., An-
fang des 15. Jh.s mit dem Haus Anhalt. Von Be-
ginn an waren Ehen mit dem thüringisch-säch-
sischen Hochadel dominant, im 11.–13. Jh. be-
standen darüber hinaus Verbindungen ins
Hessische († Nassau, Ziegenhain, Schauen-
burg). Im 14. und 15. Jh. beschränken sich die
Heiratskreise weitgehend auf engere thüringi-
sche Geschlechter (v.a. † Hohnstein, † Glei-
chen, † Schwarzburg); seltener auch Heiraten
mit den Harzgf.en (hier v.a. das verwandte Haus
† Mansfeld).

† B. Querfurt † C. Querfurt. Siehe auch † Mansfeld
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Jan Brademann

B. Querfurt

I. Die Bezeichnung als Herrschaft Q. ist erst-
mals 1395 greifbar, als bei einem Verkauf aus-
drücklich die Gerichtsbarkeit in einem Ort der
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Herrschaft vorbehalten wird. Die Familie der
Edlen von † Q. ist das einigende Band für die
Ansammlung verschiedener Herrschaftstitel
rund um die namengebende Burg † Q. 1224
wird Burchard IV. als burcgravius de Querenvorde
bezeichnet, was allerdings auf dem Amt als
Magdeburger Bgf. beruht. Gleiches gilt für
die 1282 auftretende Bezeichnung der Nebenli-
nie von Schraplau als burcgravius in Scrapelowe.
Der Kg.snähe und Bedeutung der Familie ent-
spricht es, wenn die wohl nach 1384 entstan-
dene Fundacio der Q.er Stiftskirche den Fs.en-
rang der † Q.er betont. Dem neuerlichen Be-
deutungszuwachs der Familie entspricht es,
wenn Gebhard XI. sich 1358 grafe von Querinvorte
nennt. Diese Bezeichnung bleibt v.a. in der
zweiten Hälfte des 14. Jh.s, grundsätzlich aber
bis zum Aussterben der Herren von † Q., leben-
dig, ohne daß die Herrschaft eine Verfassungs-
änderung erfahren hätte. Den Kern bildet die
Burg † Q., zu der weitere Besitzungen der Fa-
milie von † Q. kommen, die wie 1456 † Allstedt
ebenfalls als »Herrschaft« bezeichnet werden
können. Trotz der Lehnsabhängigkeit vom Erz-
stift Magdeburg erscheinen die Herren von † Q.
nicht unter den Landständen des Erzstifts Mag-
deburg. Die geminderte Stellung der Herren von
† Q. in ihrem Herrschaftsbereich wird an einer
Bemerkung Spangenbergs deutlich, wonach nie
eine Schatzung angestellt oder Ungeld einge-
trieben wurde. Häufig erscheint die Bezeich-
nung »Herrschaft« im Verbund mit der Ober-
gerichtsbarkeit, Dienst und Lager.

Nach dem Aussterben der Herren von † Q.
1496 und den anschließenden Auseinanderset-
zungen um die Herrschaft Q. (bis 1499, 1502)
bildeten die magdeburgischen Lehen ein Amt
innerhalb des Erzstifts Magdeburg.

Im N stieß die Herrschaft in ihrer größten
Ausdehnung an die Gft. † Mansfeld und im O
an das Hochstift Merseburg. Südlich und west-
lich gelang der Ausgriff bis in erzstiftisch-
magdeburgisches Gebiet und entlang der Un-
strut bis in die Lgft. Thüringen.

Der Besitz der Herren von † Q. und dessen
Lehnsabhängigkeit war großen Schwankungen
unterworfen, so daß ein kombiniertes chrono-
logisches und lokales Vorgehen geboten er-
scheint.

Im Kernbereich um die namengebende Burg
findet sich der umfangreichste allodiale Besitz,
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der freilich nur selten belegt ist. So lassen die
Herren von † Q. 1136/37 als Gegenleistung für
die Belehnung mit der Bgft. Magdeburg Güter
von ihrem Eigenbesitz dem Magdeburger Ebf.
auf. Mit Eigengütern der Herren von † Q. wird
1146/47 das Kl. Eilwardesdorf, dessen Vogtei die
Herren von† Q. inne hatten, ausgestattet, dabei
werden Obhausen (1205, 1291 als Schöffen im
dortigen Landgericht), Lobitz (nordöstlich Nie-
derschmon), Göhrendorf, Storchwitz (bei
† Q.), Barnstädt, Strakendorf (südwestlich
Göhrendorf), Göhritz, Lodersleben, Ludesdorf
(westlich Oberwünsch), † Q., Aseleben, Ludes-
burg, Birkigt, Eilwardesdorf, Strobek (?) und
Wälder bei † Q. gen. 1156 wird erwähnt, daß
Burchard II. von Q. vom Halberstädter Bf. den
Zehnten zu Ludesburg zu Lehen hatte. 1249 ist
Emmeringen als hochstiftisch-halberstädti-
sches Lehen bezeugt, 1261 die Burg Emersleben
sowie die Vogtei zu Quenstedt und Gatersleben
(nochmals 1371 als Pfand). Auf den ererbten
Lehngütern der Halberstädter Bf.skirche steht
den Herren von † Q. 1262 der Rodezehnt zu.
Heine (Die alte Herrschaft, S. 153 f.) zählt
wohl zu Recht auch Thaldorf, Nemsdorf, Wei-
denbach, Kuckenburg, Döcklitz, Gatterstädt
und (Ober- und Unter-)Farnstädt sowie die Wü-
stungen Benitz (südlich Döcklitz), Kriebitsch
(nördlich Obhausen) und Zaglitz (westlich Wei-
denbach) zum Kern der Herrschaft Q. 1136 hat-
ten die Herren von † Q. im Gegenzug zur Er-
langung der Bgft. Magdeburg dem Erzstift
zahlr. Eigengüter zu Lehen aufgetragen, über
deren Umfang nichts bekannt ist. 1171 tausch-
ten sie Allodialgüter mit dem Kl. Hersfeld. 1216
werden Reichslehen der Herren von † Q. in Rei-
deburg erwähnt. 1268 erfolgt eine Auftragung
ihrer Eigengüter an die Mgf.en von Branden-
burg. 1305 überläßt Mgf. Otto von Brandenburg
Burg und Stadt † Q. sowie die zugehörigen
Dörfer dem Bf. Friedrich von Brandenburg.
Spätestens 1381 ist der Kern der Herrschaft Q.
mit Ausnahme der Vierdörfer (Göhritz, Barn-
städt, Göhrendorf, Nemsdorf) erzstiftisch-
magdeburgisches Lehen. 1492 kauft der Mag-
deburger Ebf. Ernst auch die Vierdörfer und gibt
sie als Lehen an Brun VI. von Q.

Einen eigenen Komplex bildeten die mit dem
Magdeburger Bgf.enamt verbundenen Besit-
zungen und Rechte. Dazu gehörten Güter in
Magdeburg, bei Calbe und Halle. Über zahlr.
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Güter des Erzstifts Magdeburg sowie der dort
gelegenen Kl. und Stifte besaß der Bgf. die Vog-
teirechte. Dies betraf die Güter der Magdebur-
ger Dompropstei, des Magdeburger Bergerkl.s,
des Prämonstratenserstifts Gottesgnade bei
Calbe sowie des Augustiner-Chorherrenstifts
Neuwerk bei Halle. Seit dem ersten Drittel des
13. Jh.s wurden diese Rechte sukzessive verkauft
bzw. aufgelassen. Dies mündete schließlich
1269 im Verkauf der Bgft. Magdeburg mit Aus-
nahme der Rosenburg an die Hzg.e Johann I.
und Albrecht II. von Sachsen durch die älteste
Linie der † Q.er. Dieser zu Rosenburg sitzende
Zweig führte den Bgf.entitel weiter und hatte
seit dem beginnenden 14. Jh. die Gft. † Har-
degg inne. 1268/69 muß es zwischen den ver-
schiedenen Zweigen zur Besitzteilung gekom-
men sein. Die Gf.en von † Mansfeld begrün-
deten eine eigene Linie, die zunächst noch einen
Anteil an der Burg † Q. (1320 mit Herren zu
† Q. und zu Schraplau) besaß. Ferner saßen
Linien zu Schraplau und (seit dem Beginn des
14. Jh.s) zu Schmon, Vitzenburg, Nebra, Bey-
ernaumburg und Mühlberg. Alle Zweige nen-
nen sich nach der Stammburg † Q., was eine
genaue Zuweisung oft erschwert.

Im Zentrum stehen hier die jüngeren Linien
der Herren von † Q. Die Burg Schraplau war
seit 1254 Lehen der Magdeburger Ebf.e. 1282
ließ Burchard (Lappe) von Schraplau das Pa-
tronat der Allstedter Wipertikirche sowie
Reichslehen zwischen Nordhausen und Kelbra
auf, 1286 verkaufte er Güter in Mönchpfiffel.
Aufgrund starker Verschuldung mußten die
Herrschaft Schraplau mit dem Gericht Röblin-
gen (seit 1300) und einem Wald bei Farnstädt
1335 an Gf. Burchard von † Mansfeld verkauft
werden. Zu Wettin und Alsleben ansässig, mit
Streubesitz in und um Halle, starben die Schra-
plauer 1412 aus.

Wenig erforscht ist bislang der Familien-
zweig zu Mühlberg, der kaum Besitzungen dau-
erhaft festhalten konnte. Von 1332–1354 ist
Gebhard. X. von Q. zu Mühlberg (Besitz in Grö-
ditz) nachweisbar, danach bis 1370 dessen Sohn
Siegfried von Q. 1370 hat er die Lehnrechte an
der Fähre und dem Gericht zu Trebitz (sö Wit-
tenberg). 1370 verkauft Siegfried von Q. Mühl-
berg, Strehla und Würdenhain an Ks. Karl IV.
Dieser verpfändet 1372 die Burg Golsen an die
Herren von † Q. Siegfried von Q. besitzt nun-
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mehr auch † Leisnig als wettinischen Pfand, wo
er bis 1382 bezeugt ist. Sein Vetter Gebhard XII.
von Q. ist 1377–1381 einer von vier Pfandneh-
mern der anhaltischen Stadt Gräfenhainichen.
1378 bekommt Gebhard XII., nunmehr Herr in
Wahren, die Burg Gruna als Lehen der Mgf.en
von Meißen. Noch 1379 ist er auf Wahren nach-
weisbar. 1383 besitzt Siegfried von Q. Großwig
(ö Bad Schmiedeberg), 1384 sitzt er in Klitz-
schen. 1388 hat die Familie Friedeberg zu
Pfand. Durch Kauf gelangt wohl 1390 Tannroda,
das landgfl.-thüringisches Lehen ist, an diesen
Zweig der Herren von † Q. 1394 sitzt Gebhard
XIII. von Q., der Sohn Siegfrieds, zu Düben, ihm
gehören im Umland mehrere Dörfer (Söllichau,
Tornau, Durchwehna, Kossa, Schwemsal, Wat-
schwitz (nordwestlich Düben), Dreiseil (nörd-
lich Düben), Holzglos (nördlich Düben) Groß-
gleina, Schestnitz, Nassen Deubitz (nördlich
Söllichau), Welkwitz (nördlich Durchwehna),
Kirchlos (nördlich Düben), Authausen und
Kleingleina (bei Durchwehna), ein Hammer-
werk und mehrere Mühlen. 1402 ist der Zweig
auf Elsterberg nachweisbar, Düben wird 1406
an den Mgf.en von Meißen verkauft. 1403–1411
ist Gebhard XIII. von Q. als Herr zu Tannroda
nachweisbar, vor 1418 fällt es an den Thüringer
Lgf. Friedrich IV. Dazu gehören auch die erz-
stiftisch-mainzischen Lehen Haufeld und Nau-
endorf sowie ein Gehölz. Schon 1417 muß die
Burg Gruna an den Mgf.en von Meißen abge-
treten werden. In Nordhausen besitzt Busso
VIII. von Q., ein Sohn Gebhards XII., 1423 ein
Haus. Die anhaltischen Lehen dieses Zweigs,
nämlich ein Gut in Dessau sowie ein Holz vor
Kühna, gehen 1437 bzw. 1453 verloren. 1469
muß auch der vom Nienburger Abt zu Lehen ge-
hende freie Hof in Scholitz veräußert werden.
Über weiteren Besitz dieses Zweiges ist nichts
bekannt, möglicherw. stammt der Q.er Ulti-
mus, der 1506 verstorbene Halberstädter Dom-
dekan Johannes, aus dieser Linie.

Zu Beginn des 14. Jh.s (1313) teilen sich die
Herren von † Q. in ihrem Kernland in einen
Zweig zu Beyernaumburg und Schmon-Vitzen-
burg.

Beyernaumburg ist seit 1321 als magdebur-
gisches Lehen im Besitz Gebhards IX. und
Bruns IV. von Q. Bis 1333 wird Brun zu Beyer-
naumburg gen. Seit 1346 läßt es sich in ande-
rem Besitz nachweisen. Die Beyernaumburger
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Linie hat 1336 Besitz in Lützen, das schon vor
1290 bgfl.-magdeburgischer Besitz war. 1340
und 1343 werden Einkünfte in Holleben und
Schafstädt aufgelassen. 1379 gelangt die Hälfte
von Beyernaumburg an Gebhard XI. von Q. und
Gf. Gebhard III. von † Mansfeld, geht aber 1381
verloren.

Schmon läßt sich seit 1315, als es als eigener
Sitz gen. wird, im querfurtischen Besitz nach-
weisen. 1325 wird das Quedlinburger Lehen,
das bis zum Aussterben im Besitz der Herren
von † Q. bleibt, als Sitz von Vitzenburg abge-
löst. 1481 wird mit Ober- und Niederschmon,
Grockstädt, Liederstädt, Schirmbach und Zeck-
ram (nördlich Oechlitz) der vollständige Um-
fang der quedlinburgischen Lehen gen.

Auf der Burg Vitzenburg urkundet 1266 Gf.
Burchard (V.) von † Mansfeld, 1317 ist sie im
Besitz der Familie von † Q. Als Sitz dient sie
Brun IV. von Q. von 1326–1345. Auch Gebhard
XI. sitzt zunächst hier, später sein Sohn Brun V.
1334 gibt es ein Bekenntnis über die Vitzenburg
als erzstiftisch-magdeburgisches Lehen,
1349/50 ist die Vitzenburg landgfl.-thüringi-
sches Lehen. 1426 sind die Lehen zwischen den
Mgf.en von Meißen und den Lgf.en von Thürin-
gen geteilt, 1496 sind die Lehen gedrittelt, wo-
bei zusätzlich der Mgf. von † Landsberg (Oster-
land) einen Anteil hat. Die Herrschaft Vitzen-
burg umfaßt 1464 Liederstädt, Eichstädt,
Gölbitz, Pretitz, Kleinwangen, Stachelroda,
Dorf und Kl. Reinsdorf und Rothenschirmbach.
1464 verkauft Brun VI. von Q. an die Familie von
Selmnitz Vitzenburg mit Ausnahme der beiden
zuletzt gen. Stücke und behält die Unterlehen.
1495 wird einem Streit um einen Wald auf der
Wüstung Stachelroda zu Gunsten der Familie
von Selmnitz entschieden.

Nebra gelangt 1259 aus dem Besitz der Her-
ren von Lobdeburg an die Herren von † Q., die
es 1267 gegen † Mansfeld eintauschen. 1330
sitzt Burchard VI. von Q. zu Nebra, das er 1334
als erzstiftisch-magdeburgisches Lehen aner-
kennt. 1364 kauft Gebhard XI. Nebra mit Eich-
städt, dem Gericht der Neuenburg und Steigra
von den Mgf.en von Meißen und Lgf.en von
Thüringen, wodurch diese die Burg Grillenberg
bei den † Q.ern auslösen können. 1461 erhält
Brun VI. von Q. im Tausch gegen die Lehen an
der Burg Roßla die Oberlehen über Nebra. 1467
kauft Brun VI. einen Sattelhof vor der Burg Ne-
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bra sowie Güter zu Wangen und Roda. 1492 ver-
lehnt Brun VI. Nebra an die Familie von Niß-
mitz.

Der Außenbesitz des Hochstifts Bamberg um
Burgscheidungen gelangte 1310 durch Verpfän-
dung auf vier Jahre an die Herren von † Q. Erst
1376 erhielt Gebhard XI. von Q. Burgscheidun-
gen mit allem Zubehör und Besitz im Amt Neu-
enburg vom Bamberger Bf. zu Lehen. 1410 um-
faßte das Zubehör 38 Orte: Oberndorf (süd-
westlich Apolda), Windhausen (nordwestlich
Gleina), Seigerstedt (bei Karsdorf), Glesendorf
(westsüdwestlich Gleina), Ebersroda, Winde-
hausen, Zeckram (südlich Oberwünsch), Oech-
litz, Schnellroda, Kalzendorf, Steigra, Bärsrode
(nördlich Schnellroda), Mücheln, Stöbnitz, Zor-
bau, Doppadel (östlich Oechlitz), Lonk (?), Rek-
kis (?), St. Ulrich, Bunsdorf (in der Flur Kars-
dorf), Eichstedt, Neustädt (südwestlich Oech-
litz), Schmirma, Quellenrode (?), St. Micheln,
Gleina, Dorndorf, Kirchscheidungen, Albers-
roda, Schadwan (?), Baumersroda, Sundern (?),
Laucha, Petersrode (südlich Jüdendorf), (Berg-
bzw. Thal-)Winkel. 1415 diente Burgscheidun-
gen als Leibgedinge der Agnes von † Beichlin-
gen, Gemahlin Protzes von Q. Vor 1441 hat Brun
VI. von Q. den Besitz an die von Harras und von
Nißmitz verkauft, kann die Burg allerdings im
Sächsischen Bruderkrieg 1447 einnehmen und
erhält sie 1450 zu Lehen. 1452 wird sie erneut
verkauft, diesmal an die Familie von Veltheim.
1464/65 erwibt Brun VI. Burgscheidungen von
denen von Ende zurück. 1471 tauscht er Burg-
scheidungen und Seigerstedt mit denen von
Witzleben gegen die Hälfte der Burg Wendel-
stein, eine Hälfte des Kl.s Roßleben und Orten
bei Roßleben, wobei Brun VI. von Q. die After-
lehen behält.

Der Wendelstein ist 1471 landgfl.-thüringi-
sches Lehen. Dazu gehört das Gericht auf dem
Rieth.

Karsdorf gehört schon früh den Herren von
† Q., es ist im 15. Jh. lehnrechtlich zwischen
den Mgf.en von Meißen und den Bf.en von Mer-
seburg und Naumburg aufgeteilt. 1453–1463
wird der Ort verkauft, doch gelingt 1467 der
Rückkauf.

1363 verpfänden die Mgf.en von Meißen
Burg und Stadt Dornburg an Gebhard XI. von
Q., um damit die kurz zuvor verpfändete Neu-
enburg auszulösen. Ebenso kurzzeitig hält Geb-
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hard XI. Burg und Stadt Wiehe von 1367–1369
als Pfand. 1436 bis zum Verlust im Sächsischen
Bruderkrieg (1445–1450) ist die Burg erneut in
querfurtischem Besitz.

1376 haben Gebhard XI. und Brun V. Dörfer
im Finnedistrikt als Pfand der Lgf.en von Thü-
ringen. 1378/82 hat Gebhard XI. von den Mgf.en
von Meißen Zörbig als Pfand, 1378 und 1380 die
Burg Liebenstein (südwestlich † Arnstadt). Von
1383 bis vor 1396 ist Wenigensömmern im Be-
sitz der Herren von † Q.

1381 erhalten Gebhard XI. und seinem Sohn
Brun V. die Oberburg Frankenhausen und die
Burg Clingen von den Gf.en von † Schwarzburg
versetzt.

Die Burg Wippra gelangt 1384 durch Ver-
pfändung zur Hälfte an die Herren von † Q.
Lehnsherr ist der Magdeburger Ebf. 1440
kommt Wippra pfandweise an die Herren von
Morungen und wird an die Gf.en von † Mans-
feld und † Stolberg verkauft.

1388 und 1390 hat Brun V. von Q. Burg und
Stadt Eckartsberga vom Lgf.en von Thüringen
als Pfand.

† Artern gehört von 1390–1448 der Familie
von † Q. Das Zubehör umfaßt Voigtstedt, Ge-
hofen, Katharinenrieth, Nikolausrieth, Ritte-
burg, Schönfeld und Kachstedt; die Lehen er-
teilte der Magdeburger Ebf. 1438 erhalten die
von Gehofen den Hinterturm der Burg † Artern
zu Lehen. 1448 wird † Artern mit Zubehör an
Gf. Ernst von Honstein verkauft.

In den Wäldern um † Allstedt hatte Ks.
Friedrich I. 1174 Bgf. Burchard II. und dem Kl.
Eilwardesdorf gestattet, zu roden. 1282 haben
die Herren von Schraplau Rechte an der Allste-
dter Wipertikirche, 1292 haben Gerhard VI. von
Q. und Gf. Friedrich d.Ä. von † Beichlingen
† Allstedt als Pfandbesitz. 1334 kommt mit den
Gf.en von † Mansfeld ein Vergleich auch über
Güter zu † Allstedt zustande. Schließlich kann
Gebhard XI. von Q. 1369 † Allstedt mit Ausnah-
me der Pfgft. Sachsen und des Kl.s Sittichen-
bach von den Hzg.en Rudolf II., Wenzel und
Albrecht von Sachsen kaufen. Die Herren von Q.
werden stets durch die Kfs.en von Sachsen mit
† Allstedt belehnt. Zum Zubehör gehören of-
fenbar auch die 1426 gen. Orte Heygendorf,
Schaafsdorf, der Hof Karpenburg, Kalbsrieth,
Sulza (südöstlich Ritteburg) und Schönewerda.
1455 verkauft Brun VI. von Q. den zur Burg
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† Allstedt gehörigen Hof Mönchpfiffel. 1467
wird Hans II. von Selmnitz † Allstedt einge-
räumt, das er bis 1471 inne hat. 1477 gelangt
† Allstedt für drei Jahre an Christoph von Witz-
leben.

Als Albrecht von Q. Magdeburger Ebf. ist
(1383–1403), erfolgen auch einige Belehnungen
mit Gütern bei Magdeburg und Burg sowie die
Einsetzung Johanns II. von Q. als Vogt in Alten-
hausen (1390). Dies bleibt jedoch ein Intermez-
zo, später lassen sich die Güter nicht mehr in
querfurtischem Besitz nachweisen.

Eine letzte große Erwerbung gelingt vom
Lgf.en von Thüringen 1465, als gegen Burg und
Dorf Oßmannstedt Lehnrechte an der Unstrut
übertragen werden.

1484 versetzt Brun VI. von Q. die Burg Aller-
stedt mit Zeisdorf, Saubach, Rothenberga, Bill-
roda, Bernsdorf, Wohlmirstedt und Lossa.

Lediglich 1496 wird Liebenburg als hochstif-
tisch-hildesheimisches Afterlehen erwähnt.

† Q., das seit der Übersiedlung Gebhards XI.
von Q. 1355 wieder als Sitz dient, kann erst 1381
völlig von den Gf.en von † Mansfeld gelöst wer-
den. Es bleibt ebenfalls nicht unangefochten im
Besitz. 1450 muß Brun VI. von Q. die Burg an
Gf. Günther II. von † Mansfeld verpfänden.
1495 tritt Brun VI. die Herrschaft Q. gänzlich an
den Magdeburger Ebf. Ernst ab, bekommt
Wohnraum auf der Burg und eine jährl. Leibren-
te von 1000 Gulden.

1413 ist die erzstiftisch-magdeburgische
Burg Hadmersleben im Pfandbesitz der Herren
von † Q. 1430 setzt Gebhard XIV. von Q. Dorn-
burg und Camburg als Pfand ein. 1478 kauft
Brun VI. von der Äbt. von Gernrode Lehen auf
dem Osterberg.

Die zahlr. Lehnsabhängigkeiten der Herren
von † Q. bilden die Herrschaftsgeschichte des
Landes zwischen Saale und Unstrut ab. Als
wichtigste Lehnsherren erscheinen die Magde-
burger Ebf.e sowie die Wettiner als Kfs.en von
Sachsen, Lgf.en von Thüringen und Mgf.en von
Meißen. Die Hochstifte Bamberg und Halber-
stadt verfügen ebenso wie das Benediktiner-Kl.
Hersfeld über frühen Außenbesitz, der an die
Herren von † Q. verlehnt wurde. Die Bf.e von
Naumburg und Merseburg hatten ebenfalls Au-
ßenbesitz an die Herren von † Q. verlehnt.

Einem Gf.enverein gehören die † Q.er nicht
an, doch werden sie 1285 unter den nobiles de
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Harttone aufgeführt. Die Harzgf.en bildeten ei-
nen lockeren Verband von Gf.en- und Herren-
geschlechtern, die durch zahlr. Heiratsverbin-
dungen und ineinander verschränkte Besitzun-
gen gekennzeichnet waren. In einem
Landfrieden von 1385 und 1386 werden die
† Q.er ebenfalls zu den Harzgf.en gezählt; für
die kgl. Kanzlei bildeten die Harzgf.en im 15. Jh.
eine eigene Gruppe innerhalb des Hochadels.

II. Ein Hof der Familie von † Q. wird erst in
der Chronik von Webel gen., jedoch nie zeit-
genössisch. Der Begriff »Hof« kann damit in
nur sehr eingeschränktem Sinne für das perso-
nelle Umfeld der Herren von † Q. verwendet
werden. Zahlenmäßig wird dies kaum das Per-
sonal einer Amtsburg überschritten haben. Die
Verzweigung der Herren von † Q. seit dem frü-
hen 13. Jh. spiegelt sich auch in der Verortung
von Amtsträgern wider.

Ein personelles Umfeld der Herren von
Schraplau ist gar nicht erkennbar. Gleiches gilt
für den Zweig der Herren von † Q. zu Mühl-
berg. Hier ist für Siegfried von Q., Herrn zu
† Leisnig, lediglich 1378 eine Entscheidung mit
rate unser mane und dinere belegt.

Für die Familienzweige zu Beyernaumburg,
Schmon-Vitzenburg und späterhin † Q., ist die
Überlieferung zum Personal wesentlich um-
fangr. Hinzu kommen die Burgen Wendelstein
und † Allstedt als weitere Zentren der Herr-
schaft. Im Blick auf den häufigen Besitzwechsel
und die häufigen finanziellen Probleme ist man
geneigt, eher von einem adligen Haushalt, denn
von einem Hof der Herren von † Q. zu spre-
chen. Inwieweit der seit dem 14. Jh. bestehende
Kontakt zu den wettinischen Höfen sowie zum
Hofe der Ebf.e von Magdeburg zu gegenseitiger
Beeinflussung geführt hat, kann nicht ermessen
werden. Immerhin überliefern wettinische
Quellen sporadisch Bedienstete der Herren von
† Q., die sonst kaum gen. werden.

Nur schemenhaft lassen sich Strukturen des
Hofes der Herren von † Q. erkennen, zumal die
Quellenlage sehr schwankend ist. 1147 wird ein
Ministeriale der Bgf.en von Magdeburg er-
wähnt, 1217 erscheint ein Ministeriale, der Le-
hen von den Herren von † Q. genommen hat.
Mit der Äbt. des Quedlinburger Kanonissen-
stifts werden 1245 Regelungen über die Verhei-
ratung von Ministerialen getroffen. Eine nähere
Funktion der Ministerialen ist nicht bezeugt,
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doch sind für die Herren von† Q. als Bgf.en von
Magdeburg vereinzelt Hofämter bezeugt: 1207
wird ein Seneschalk gen., 1221 und 1251 Truch-
sessen und 1263, 1270 sowie 1273 Kämmerer.

Neben dem regierenden Herren von † Q. wa-
ren es wohl v.a. die seit 1156 bezeugten Vögte,
die mit Verwaltungsaufgaben betraut waren.
1251 werden zwei Vögte gen., was offenbar die
Verzweigung der Familie von † Q. widerspie-
gelt. Nach einer neuerlichen Erwähnung zweier
Vögte 1307, wird 1308 dezidiert ein Vogt zu Bey-
ernaumburg erwähnt. Der Vogt zu Nebra muß
sich 1339 auch gegenüber dem Lehnsherrn, Ebf.
und Domkapitel von Magdeburg, verpflichten.
Mit Hyndericus Kötzschau (?) ist 1363 wohl der
erste nichtadlige Vogt greifbar, er sitzt zu Kars-
dorf. Auch in † Allstedt wird 1406 ein bürger-
licher Vogt gen. Zu 1411 nennt Spangenberg
erstmals einen Hauptmann, welches Amt wg.
mehrfacher Doppelnennungen von dem des
Vogts unterschieden werden muß. Zudem ist
ein Hauptmann nur in † Q. bezeugt, stets lag
das Amt in adliger Hand. 1426 wird mit † Ar-
tern eine weitere Besitzung erwähnt, die über
einen eigenen Vogt verfügte. Der 1464 gen. Vogt
Hans Pack steigt wohl bis spätestens 1470 zum
Hauptmann der Burg † Q. auf, welches Amt er
bis zum Aussterben der Herren von † Q. inne
hat. Ohne daß eine Aufgabenverteilung erkenn-
bar wäre, wird neben ihm häufig ein Vogt gen.
Feststellbar ist, daß der Hauptmann, der offen-
sichtlich dem Rat angehörte, für die Korrespon-
denz zuständig war.

Durch das Aussterben der Herren von † Q.
ist deren Schriftlichkeit über zahlr. Archive ver-
streut, was eine Rekonstruktion des einstigen
Schriftwesens erschwert. In aller Regel ging die
schriftliche Überlieferung in die Archive jener
Fs.en, von denen die Herren von † Q. Lehen in-
nehatten, d.h. v.a. in das Archiv des Ebf.s von
Magdeburg sowie die wettinischen Archive.
Dennoch fand Cyriacus Spangenberg (Vorbe-
richt) noch 1563 Urk.nkästen, Missiven, Regi-
ster und Rechnungen in einem zierlich Stüblin in
der Burg † Q., wohl im Turm »Dicker Hein-
rich«. Kurz nach 1496 ist die Rede von einem
gewelbe bzw. gewarsam, wo die Urk.n der Herren
von † Q. aufbewahrt wurden.

1207 wird ein Anshelm als Notar des Bgf.en
Gebhard IV. von Magdeburg gen., 1247 und
1255 ein Notar Konrad. Ein Notar Meinher, der
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1269 gen. wird, stand ein Jahr zuvor noch im
Dienste des Mgf.en Dietrich von † Landsberg.
1270 wird ein Notar Thilo erwähnt. Ein Heinrich
Schreiber gehört 1291 der Familie von Schaf-
städt an, die in vielfachen Beziehungen zu den
Herren von † Q. steht. Vermutlich sind die No-
tare Geistliche aus dem Benediktiner-Kl. Eil-
wardesdorf oder gehören zum Personal der Q.er
Burgkirche. So erscheint 1295 der magister Thi-
lo unter den Geistlichen der Burgkirche. 1317
wird der Notar Gerhard in Vitzenburg erwähnt,
der in Diensten Bruns III. zu Schmon und Vit-
zenburg stand. Seit den 30er Jahren des 14. Jh.s
werden keine Notare, wohl aber Kapläne der
Herren von † Q. sowie einige Geistliche der
Burgkirche als Urk.nzeugen gen., die offenbar
für die Schriftlichkeit verantwortlich waren.
1331 hat Brun III. von Q., gesessen zu Vitzen-
burg, einen Kaplan Johannes, Pfarrer von Oster-
hausen. 1406 läßt sich mit Dietrich von Teu-
chern zu Burgscheidungen wiederum ein
Schreiber auf einer Nebenburg nachweisen.
1407 bezeugt der Kaplan Hans von Oechlitz eine
Urk., 1423 wird ein Kaplan Johannes gen., der
Geld übergibt. Das Fehlen von Nachrichten
über Notare mag mit der Aufwertung der Q.er
Burgkirche zusammenhängen, die 1417 durch
die Einrichtung eines Dekanats zur Kollegiat-
stiftskirche erhoben wurde. Die 15 Pfründen
wurden sämtlich durch die Herren von † Q. be-
setzt. Es liegt daher nahe, daß die Stiftsherren
Schreibaufgaben übernahmen. Das Personal
der Stiftskirche entstammte offenbar vornehm-
lich dem bürgerlichen Stand. Darüber hinaus
war hier der Lehnsadel der Herren von † Q. ver-
treten. Pfarrer der umgebenden Pfarrkirchen
(Liederstädt, † Q., Kirchscheidungen, Wetzen-
dorf) gehörten ebenfalls dem Kollegiatstift an.
Insgesamt bleibt die Rolle des Burgstifts für die
Herrschaft Q. aufgrund der mangelhaften Quel-
lenlage unterbelichtet. Die Bedeutung für die
Schriftlichkeit der Herrschaft dürfte jedoch au-
ßer Zweifel stehen.

Im 1482 aufgestellten Nachlaß Elisabeths
von † Mansfeld, Gemahlin Bruns VI., findet
sich auch ein Register, eine Schachtel mit Brie-
fen sowie ein Siegelring. Ein Schreiber Jakob
Rymann wohnt 1484 in der Q.er Judengasse. Er
ist wohl identisch mit Jakob Schreiber, von dem
ein heute verlorenes Lehnsregister der Herr-
schaft Q. stammt. Auch Brun VI. erwähnt in sei-
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nem Testament gemeine register über Schulden,
den Wert der Lehen sowie Verschreibungen und
Briefe, die sich heute nicht mehr sämtlich auf-
finden lassen. Nach Ausweis des Überlieferten
war es v.a. der Hauptmann, dem die Führung
des Briefwechsels oblag.

Die umfangr. Naturaleinnahmen der Herr-
schaft Q. machen die Anstellung eines decimator
notwendig, der 1313 (Heinrich) und 1316 (Bru-
no) gen. wird. Ein Nachfolger ist offenbar der
1486 gen. Kornschreiber (Gebhard Brugkens-
legell). Ein Inventar von 1499 erwähnt Abrech-
nungen über Korn und Getreide. Ob die von
Spangenberg angeführten Bau-, Berg- und Kü-
chenrechnungen sowie Muster- und Futterzettel
von eigenen Schreibern angefertigt wurden,
muß dahingestellt bleiben. Insgesamt war die
schriftliche Verwaltung der Herrschaft Q. trotz
aller Verluste sehr geringfügig und konnte
durch wenig Personal bewältigt werden.

Die im 12. und 13. Jh. gen. Ministerialen fun-
gierten unzweifelhaft als Berater der Herren von
† Q. Nach Ausweis der Zeugenreihen traten seit
der zweiten Hälfte des 13. Jh.s daneben Geist-
liche, vornehmlich aus der Q.er Burgkirche so-
wie dem Benediktiner-Kl. Eilwardesdorf. 1313
treffen die Herren von † Q. eine Entscheidung
über die Teilung ihres Erbes mit unsser frunde und
unsser mane ratt. Spangenberg führt für Bruno III.
Tile, Heinz und Reinhold von Erdeborn als Räte
in Hendeln, Rathschlegen und Verschickungen an.
Gebhard XI. von Q. soll alte und getreue Männer
zu seiner Regierung hinzugezogen haben, son-
derlich erwähnt Spangenberg Wiprecht Gans.
Daß der Hauptmann der † Q.er Burg zu den
Räten gezählt wurde, ist durch Siegmund von
Schönberg, Rat und Hauptmann Gebhards XIV.
belegt. Die Ersterwähnung eines gesworn radte
dat. von 1436. Bemerkenswert ist, daß Agnes
von Q., geb. Gf.in von † Beichlingen, 1441 den
Q.er Pfarrer sowie einen Bürger als ihre getruwen
heimlichen bezeichnet, also offenbar auch über
Räte verfügte. 1448 nennt Brun VI. von Q. heim-
liche Räte. Unter ihm werden sehr häufig Räte
gen. Ihre Zahl schwankt zwischen drei und
acht, worunter vornehmlich Adlige, aber auch
Kleriker sind. Hauptmann und Vogt der † Q.er
Burg werden stets zu den Räten gezählt. Regel-
mäßig werden Vertreter der Familien von Selm-
nitz, von Oelsen, von Prisdorf (?) und Kalb als
Räte gen. Sie verfügten über Lehen der Herren
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von † Q. und traten häufig als Bürgen auf oder
kauften gar Teile der Herrschaft Q.

Erst in den 1480er Jahren wird das Gericht
der Burg † Q. gen., das zum einen in Erb-
schaftssachen der Herren von † Q. entschied,
zum anderen um die Frage der Lehnszugehörig-
keit einer Mühle. Möglicherw. gab es eine Ver-
schränkung mit dem Q.er Stadtgericht, doch
führte der Hauptmann den Vorsitz des Gerichts,
dem ein Richter und mehrere Schöffen ange-
hörten.

Die Wachdienste auf den Burgen der Herr-
schaft Q. versahen Burgmannen (castellani), die
allerdings ausschließlich im 14. Jh. gen. wer-
den. Um 1300 wird erstmals ein Burgmann der
Herren von † Q. erwähnt. 1310 sind Burgman-
nen von Burgscheidungen gen., die Ausgaben
für die Ausbesserung der Burg abschätzen sol-
len. Wie im Falle der Vögte werden Burgman-
nen für mehrere querfurtischen Burgen gen.:
Burgscheidungen, Beyernaumburg, Vitzenburg
und † Q. Möglicherw. führte die Konstituie-
rung des Rates im 15. Jh. dazu, daß die Burg-
mannschaft in diesem aufging. Auch die An-
siedlung der Burgmannen in unmittelbarer
Nähe der Burg, in † Q. v.a. am Lampertikirch-
hof, spricht für eine personelle Überschneidung
mit dem Rat. So rekrutierten sich die Burgman-
nen ebenfalls aus dem Adel der Herrschaft Q.
(von Alsleben, von Amsdorf, von Beyernaum-
burg, von † Heringen, von Holzhausen, Japel,
Kesselhut, Knobel, von Liederstädt, von Oech-
litz, von Pödelist, von Pretitz, Rost, von Schaf-
städt, Thuser).

Bei der Verpfändung von Burgen (1310: Burg-
scheidungen, 1364: Nebra) aber auch des Hofes
Kuckenburg (1415) wird stets ein Betrag fest-
gelegt, der für die Instandhaltung der Burg in-
nerhalb des Pfandzeitraums zu verbauen war.
Die Bezahlung dieser Ausbesserungen oblag
dem Pfandgeber. Für Ausbesserungsarbeiten
wurden offenbar auch die Steine genutzt, die
das Kl. Eilwardesdorf nach einem Vergleich von
1468 jährl. auf die Burg † Q. zu führen hatte.
Über eine Bauhütte an den querfurtischen Bur-
gen ist nichts bekannt.

Da † Q. in der Nähe der bedeutenden Städte
Halle, Leipzig und Naumburg liegt, steht zu ver-
muten, daß v.a. dort Luxuswaren eingekauft
wurden. Immerhin wird 1426 erwähnt, daß
Protze von Q. einen grauen Hengst in Halle ge-
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kauft hatte. Gf. Heinrich von † Stolberg muß
1483 versprechen, auf dem Leipziger Markt
Samt zu einem Rock für seine Tochter Brigitta,
die mit Brun VII. verh. ist, zu kaufen. Darüber
hinaus Kleinodien sowie einen spangenbesetz-
ten Rock. Webel schreibt, daß sich die Bedien-
steten des Hofes und Handwerksleute in der
Nähe des Schlosses, also in der Burgstraße und
am Kirchplan, angesiedelt hätten.

Spangenberg erwähnt, daß Gf. Burchard
(V.) von † Mansfeld, der erste † Mansfelder
aus dem † Q.er Hause, stets einen Samtrock
mit Pelz und Verbrämung getragen habe. 1320,
in finanziell angespannter Situation, haben die
Herren von † Q. dem Kl. Paulinzella ein Stück
Gold (Schmuckstück?) verpfändet. 1384 wird
festgelegt, welche Hinterlassenschaften von
verstorbenen Familienmitgliedern an das Kl.
Eilwardesdorf gegeben wird. Darunter befin-
den sich Tücher, der Harnisch und das beste
Pferd. Die Leichen werden mit goldenen und
seidenen Tüchern bedeckt. Unter den Verlusten
in der Schlacht vor Außig 1426 wird auch das
Küchengerät Protzes von Q. gen., zu dem sil-
berne und goldene Becher gehörten. Bezeich-
nend ist, daß 1430 und 1441 goldene Geräte
und Tücher versetzt werden, um Geld zu leihen
bzw. Seelenmessen zu stiften. 1482 werden im
Nachlaß Elisabeths, der Gattin Bruns VI., drei
Pazifikale in einem Schrein erwähnt. Brun VI.
selbst schenkt dem Kollegiatkapitel auf der
† Q.er Burg einen goldenen Ring mit Saphir,
wofür wiederum Seelmessen gehalten werden
sollen. Mehrheitlich werden Luxusartikel also
erwähnt, wenn sie in finanziellen Notlagen ver-
setzt oder als Geldersatz genutzt werden muß-
ten. Ihre Herkunft und genaue Verwendungs-
weise bleibt zumeist völlig im Dunkeln. Das
1506 aufgestellte Nachlaßverzeichnis des Halb-
erstädter Domdekans Johannes von Q. nennt
zahlr. wertvolle liturgische Gewänder, Bücher,
Pelze, goldenes und silbernes Eßgeschirr sowie
Bettwäsche und spiegelt damit einen Kleriker-
haushalt wider.

Die finanziellen Einnahmen der Herrschaft
Q. basierten zum größten Teil auf den grund-
und gerichtsherrlichen Geldzinsen und -ein-
nahmen. Diese konnten stark schwanken, was
die zahlr. Verkäufe und Verpfändungen, zum
anderen aber auch umfangr. Käufe erklären
mag. Insbes. unter Gebhard XI. müssen die Ein-
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nahmen aus Pfändern erheblich gewesen sein.
Spangenberg betont, daß die Herren von Q. nie
eine Schatzung angestellt hätten oder Ungeld
eingetrieben. Dies zeigt den rein grund- und
gerichtsherrlichen Charakter der Einnahmen
der Herrschaft, die 1495 auf jährl. 13 500 Gul-
den beziffert wurden. Dem stand jedoch ein
Schuldenberg von 19 000 Gulden gegenüber,
der in der Folge noch auf 22 000 Gulden an-
wuchs. Ein Anschlag zur Eilenden Hilfe durch
das Reich 1495 verlangte von den Herren von
† Q. zunächst 156 Gulden, schließlich nur 60
Gulden, womit sie mit den † Hohenzollern,
den Schenken von † Limburg aber auch den
Bf.en von Merseburg gleichgesetzt wurden.

Interessante Einblicke gewähren einige Ehe-
abredungen sowie Dienstgeldabrechnungen
der Herren von † Q. Ilse von Q., die mit Fs. Al-
brecht von Anhalt verh. war, erhielt 1419 900
Gulden zur Leibzucht. Seiner Tochter Metze
zahlte Protze von Q. eine Mitgift von 3000 Gul-
den aus. Agnes von Q., die einen Herren von
Bieberstein geheiratet hatte, erhielt als Leib-
zucht die Einkünfte aus Burg und Stadt Muskau.
Im letzten Viertel des 15. Jh.s beträgt die Mitgift
in aller Regel 4000 Gulden, der jährl. Bedarf war
auf 400 Gulden angeschlagen. Brun VI. erhielt
als Rat des Magdeburger Ebf.s Ernst halbjährl.
100 Gulden. Bei der Übertragung der Herrschaft
an den Magdeburger Ebf. wurden Brun VI. jährl.
1000 Gulden zugestanden und eine angemes-
sene Versorgung der Töchter zugesichert.

Zur Münzprägung der Herren von † Q. vgl.
Abschnitt A.

Q.er Juden sind 1302 nachweisbar. Sie führ-
ten 1311– 1316 einen langwierigen Prozeß mit
dem Kl. Paulinzella. Dabei siegelte Gebhard VII.
von Q. mehrfach für diese, weshalb sie viell. als
Hofjuden angesprochen werden können. Seit
1313 zogen sich die Juden nach Schraplau und
† Eisleben zurück. Burchard von Schraplau war
1325 stark bei Juden verschuldet und mußte
noch im gleichen Jahr seine Herrschaft an die
Gf.en von † Mansfeld verkaufen. 1418 und 1434
muß es in der Herrschaft Q. nach Ausweis von
Steuerzahlungen einige Juden gegeben haben.
In † Q. gab es noch Ende des 15. Jh.s eine Ju-
dengasse, doch gibt es keinerlei Belege für die
Ansiedlung von Juden. 1462 waren Brun VI. von
Q. und zahlr. Adlige des Umlandes dagegen bei
Braunschweiger Juden verschuldet. Das südöst-
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lich von † Q. gelegene Jüdendorf könnte auf die
frühe Ansiedlung von Juden hindeuten.

Zum Besitz der Herren von † Q. gehörten
Wirtschaftshöfe, die sich zumeist unmittelbar
an die Burgen anschlossen. Bes. deutlich wird
dies am Stammsitz † Q., wo es eine Schäferei,
Wein- und Hopfengarten sowie zahlr. Äcker in
Eigenbewirtschaftung gab. In Weidenbach gab
es ein Vorwerk sowie eine weitere Schäferei. Un-
zweifelhaft dienten diese Güter nicht nur der
Eigenversorgung sondern auch der Produktion
für den Markt. Auch die anderen Burgen verfüg-
ten über zugehörige Vorwerke, deren Felder mit
Frondiensten bestellt wurden. Ein großen Um-
fang nahm der Weinanbau ein: schon 1243 wird
zu Kuckenburg ein Weinberg erwähnt. 1313
werden Wein- und Hopfengärten gen. Der Abt
von Paulinzella war im 14. Jh. zur Abgabe von
Wein an die Herren von Q. verpflichtet. Diese
mußten ihrerseits vom Schmoner Weinberg
Wein an das Kl. Eilwardesdorf liefern.

Der Mühlberger Zweig der Herren von † Q.
besitzt 1394/95 mehrere Hammerwerke bei Dü-
ben sowie Mühlen. 1421 erhält man einen
knappen Einblick in die Versorgung von Burg-
scheidungen: hierher waren im Tausch gegen
ein Holz im Golzener Tal jährl. Gänse aus Lau-
cha zu liefern. 1464 sind in Burgscheidungen
zudem Braupfannen nachgewiesen. Neben
dem selbst gebrauten Bier bezogen die Herren
von † Q. vom Merseburger Dompropst jährl.
ein Fuder naumburgisches Bier. 1468 ist auch
für die Burg † Q. das Bierbrauen belegt. Das
Kl. Eilwardesdorf war verpflichtet, der Herr-
schaft das Malz in die Mühle zu fahren. In
Karsdorf besaßen die Herren von † Q. einen
weiteren Weinberg. Die Versorgung des Hofes
beruhte demnach auf der Eigenwirtschaft der
Herren von † Q. aber auch auf Frondienst- und
Abgabepflichten der Dörfer und Städte der
Herrschaft Q. Aus den nahe bei † Q. liegenden
Dörfern waren 1495 v.a. Brot, Getreide, Hüh-
ner, Lämmer, Rinder und Schweine auf die
Burg zu liefern. Drei Teiche vor der Burg dien-
ten der Fischzucht, zwei Baumgärten trugen
eyne große ere und nuczung ein. Rübensamen,
Hanf und Erbsen wurden ebenfalls selbst ange-
baut. Durch den umfangr. Besitz an Waldungen
konnte mit Holz gehandelt werden. Holzabga-
ben wurden zum Teil mit Geld (Holzgeld) ab-
gelöst. Verschiedene Gewerbe (Fleischer, Schu-
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ster, Bäcker, Schmiede) in der Stadt † Q. waren
verpflichtet eine Jahresmenge an Talg, offenbar
vorrangig für Kerzen, zu liefern. Die Mühlen in
† Q. mußten Teile ihrer Erträge auf die Burg
liefern. Von zwei städtischen Salpeterhütten
waren jährl. zwei Tonnen Salpeter zu geben.
Die Sole zu Ringleben war 1448 zu Lehen ver-
geben, außerdem verfügten die Herren von
† Q. über Salzkothen in Halle. Diese erbrach-
ten aber ebenso wie die Lehen auf dem Oster-
berg (Gernrode) lediglich Geldeinkünfte. 1490
wurden in einem magdeburgischen Lehnbrief
ausdrücklich Bergwerke erwähnt. Die Erwäh-
nung des Flurnamens Silbergrube zur Lokali-
sierung eines Waldes 1495 könnte auf einstigen
Silberbergbau hindeuten.

Die gen. Einkünfte werden zu einem großen
Teil auch für die Versorgung der Bediensteten
genutzt worden sein. Nimmt man eine Konti-
nuität der Ausgaben auf der Burg † Q. auch
nach 1496 an, so verrät ein Register von 1510,
daß die Bediensteten Geldzahlungen (Korn-
schreiber: jährl. 20 Gulden) erhielten und ver-
köstigt und eingekleidet wurden.

Die Belehnung Bediensteter mit Gütern der
Herrschaft Q. läßt sich seit dem 13. Jh. belegen.
Dabei ist auffällig, daß der Verkauf von bedeu-
tenden Teilen der Herrschaft, wie Nebra und
Burgscheidungen, auch zur Einbeziehung der
Käufer in den Rat der Herren von † Q. führte.
Vor der Burg † Q., am Kirchplan, lagen Frei-
höfe, die an adlige Räte verlehnt waren. Die Ver-
sorgung der Bediensteten gründete demnach
noch ganz in der ma. Tradition des Lehnswe-
sens. Nur ein kleiner Kreis der wichtigsten Be-
diensteten auf der Burg † Q. erhielten regel-
mäßige Geldzahlungen.

Da es nur sporadische Nachrichten zum Hof
gibt, ist eine prosopographische Analyse kaum
möglich. Nur wenige Personen sind häufiger
belegt. Zu ihnen ist Wiprecht Gans zu zählen,
der offenbar schon unter Brun III. und dann un-
ter Gebhard XI. als Rat diente. Bei letzterem
stand er in hohem Ansehen. 1361 verstarb
Wiprecht Gans und wurde in der Q.er Lamper-
tikirche beigesetzt. Am Kirchenplan befand sich
der »Gänsehof«, ein Freihof, den Mitglieder der
Familie bis ins 15. Jh. besaßen. Bes. hervorge-
treten ist ferner Hans Pack, der letzte Haupt-
mann der Burg † Q. vor dem Aussterben der
Herrschaft. Als Vogt ist er bereits 1464 bezeugt,
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1466 besitzt er die Teufelsmühle vor † Q. Seit
1471 ist er als Q.er Hauptmann belegt. 1484 ge-
hört ihm das Vorwerk Weidenthal. Bei der zu-
nehmend schwieriger werdenden Verwaltung
der Herrschaft Q. und schließlich bei der Auf-
teilung nach 1496 kam Hans Pack eine wichtige
Rolle zu.

Summarisch sind einige Familien zu nennen,
deren Mitglieder sich häufig im Umkreis der
Herren von † Q. finden. Vom 13. bis ins 15. Jh.
werden die Herren von Schmon im Umfeld der
Herren von † Q. gen. Im 14. Jh. treten Vertreter
der Adelsfamilien von Schafstädt, von Oechlitz,
Knobel, von Liederstädt, von Erdeborn, von Pre-
titz und Gans dazu, die vorwiegend als Burg-
mannen und Vögte fungieren. Im 15. Jh. findet
eine gewisse Verengung statt, wobei die Fami-
lien von Oelsen, Gans, Kalb und von Selmnitz
herausragen. Sämtliche Familien gehörten zur
Lehnsmannschaft der Herren von † Q.

Das Grabdenkmal Gebhards XI. aus den
1380er Jahren zeigt einen Narren sowie Knap-
pen, die offenbar zum Hof gehörten. 1423 wer-
den Flötenspieler und ein Waffenträger der Her-
ren von Q. gen., als diese sich am Hof der Kfs.in
Katharina von Sachsen befinden.

Die Kapläne nahmen offenbar zugl. Pfarräm-
ter wahr, wie dies 1331 belegt ist, konnten aber
auch als Räte dienen, wie der Allstedter Kaplan
Martin Heupt, der 1475 belegt ist. Offenbar nah-
men die Kapläne auch Schreibtätigkeiten wahr,
insgesamt ist die Quellenlage aber sehr dürftig.
Über die Erziehung bei Hofe ist nichts bekannt,
doch steht fest, daß Brun VII. von Q. am Hofe
des Magdeburger Ebf.s Ernst, vermutlich im na-
hen Halle, erzogen wurde.

Ein 1498 gen. »Frauenhaus« auf der Burg
† Q. dürfte als Wohnhaus für Frauen (und La-
gerort für Munition) gedient haben. Hier befand
sich wohl die Kammer, die 1490 als einstiger
Wohnraum der Elisabeth von † Mansfeld (gest.
1482) Erwähnung findet. Beinahe gleichzeitig,
1483, bauen die Herren von † Q. jedoch den
Gänsehof am Lampertikirchhof für Brigitta von
† Stolberg, Gemahlin Bruns VII., als Wohnhaus
aus. Der Besitz Elisabeths von Mansfelds an Bü-
chern und Schreibzeug offenbart einen gewis-
sen Bildungsgrad, über dessen Erwerb freilich
nichts bekannt ist.

Die Rekrutierung des Personals war verschie-
dentlich bereits angeklungen: Burgmannen und
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Räte entstammten stets dem Lehnsadel der Her-
ren von † Q. Das geistliche Personal rekrutierte
sich aus den Pfarrern der Umgebung, den
Geistlichen der Burgkirche sowie der Benedik-
tiner-Kl. Eilwardesdorf und Reinsdorf. Damit
war eine große Konstanz garantiert, wobei man
jedoch, mit Ausnahme der Durchführung der
Bursfelder Reform, kaum Impulse von außen
empfing.

Zum Wappen der Herren von † Q. vgl. Ab-
schnitt A.

Angesichts der geringen Bedeutung des per-
sonellen Umfelds der Herren von † Q. darf be-
zweifelt werden, daß es ein Hofzeremoniell
gab. Über Ordensstiftungen ist nichts bekannt.

Eine Ordenszugehörigkeit läßt sich lediglich
für den 1440 gegründeten Orden Unserer Lie-
ben Frauen (Schwanenorden) nachweisen. Brun
VI. von Q. und dessen Gemahlin Elisabeth, geb.
von Mansfeld waren Mitglieder des Ordens. Für
Elisabeth läßt sich zu 1482 die Rücksendung
der Ordenskette (geselschafft) belegen.

Zu Festen und Feiern gibt es ebensowenig
Quellen, zudem verbot sich aufgrund der ange-
spannten wirtschaftlichen Lage im 15. Jh. wohl
eine ausschweifende Lebensführung. Denkbar
ist, daß mit den von Spangenberg für das 15. Jh.
häufig überlieferten Fs.entagen auf der Burg
† Q. Feierlichkeiten verbunden waren. Häufig
dienten diese jedoch der Ausräumung von
Streitpunkten. Bezüglich der Teilnahme an Tur-
nieren ist bekannt, daß Brun VI. sich von Jugend
auf in Ritterspielen geübt und versucht habe (Span-
genberg, S. 432 f.). 1454 soll er den Gf.en Ernst
von Honstein bei einem Turnier tödlich verletzt
haben. Brun VII. soll ebenfalls eine rittermäßi-
ge Ausbildung erhalten haben, was unzweifel-
haft mit Turnieren verbunden gewesen sein
muß. So wird er 1492 im Turnierbuch Hzg. Jo-
hanns von Sachsen gen.

Kirchliche Bindungen bestanden insbes. zur
Q.er Burgkirche (seit 1417 Kollegiatstift) sowie
zum 1146 nach Eilwardesdorf verlegten Bene-
diktiner-Kl. Marienzell. Für diese beiden geist-
lichen Einrichtungen lassen sich die meisten
Schenkungen bzw. Stiftungen der Herren von
† Q. nachweisen. Dabei ist jedoch im 13. und
14. Jh. bezüglich der Memoria eine Konkurrenz
zwischen den beiden Insitutionen erkennbar.
Dies gab offenbar Anlaß zur Aufzeichnung der
fundacio der Q.er Burgkirche, die mit dem Lo-
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kalheiligen Brun von Q. in Verbindung gebracht
wurde.

Im dritten Viertel des 12. Jh.s kam es gar zur
Verlegung von Begräbnissen nach Eilwardes-
dorf, doch lebte die Begräbnistradition offenbar
mit Gebhard XI., für den eine eigene Grabka-
pelle geschaffen wurde, wieder auf. Grabstätten
und Stiftungen des Personals lassen sich zu-
meist für die Lampertikirche feststellen, wo die
Burgmannenhöfe lagen.

Im Heer Ks. Friedrichs I. nahmen Bgf. Bur-
chard III. und Gebhardt IV. am 3. Kreuzzug teil.
Letzterer nahm auch 1197/98 zusammen mit
Gerhard I. am 4. Kreuzzug teil. 1221 zog Bur-
chard IV. während des 5. Kreuzzugs ins Hl.
Land. Relativ häufig sind Mitglieder der Familie
von Q. als Deutschordensritter belegt, was zum
einen mit dem Hl. Brun von Q., zum anderen
aber mit der Versorgung nachgeborener Söhne
zusammenhängt. So ist mit Meinhard von Q.
am Ende des 13. Jh.s ein Landmeister in Preu-
ßen nachweisbar und 1336 Hermann von Q. als
Hauskomtur in Christburg. Die übrigen Belege
fallen ins 15. Jh., mithin in die wirtschaftlich
schwierigsten Zeiten der Herrschaft Q. Ein be-
wußtes Anknüpfen an die Brunverehrung in
Preußen ist dabei nicht nachweisbar.

Brun V. ist seit 1358 im Hl. Land, im Katha-
rinenkl. auf dem Sinai und in Santiago de Com-
postela und kehrt 1362 zurück. Brun VI. und sei-
ne Gemahlin Elisabeth von † Mansfeld sowie
ihr Sohn Brun VII. zogen 1480 im Gefolge des
Kfs.en Ernst von Sachsen nach Rom.

Aufgrund der ausgedehnten Waldgebiete, die
den Herren von Q. gehörten, muß die Jagd eine
große Rolle gespielt haben. Spangenberg er-
wähnt, daß Burchard (V.) von Q., Gf. von
† Mansfeld, einen gleichnamigen Verwandten
1271 zur Jagd auf die Riddagsburg eingeladen
habe. 1469 werden in einem Lehnbrief des Mag-
deburger Ebf.s verschiedene Jagden gen. 1484–
1494 entschied Hzg. Georg von Sachsen in Jagd-
auseinandersetzungen über das Reinholz und
bei Kuckenburg zwischen Brun VI. von Q. und
dem Kl. Sittichenbach zumeist zu Gunsten des
ersteren. 1495 wird die wiltpane der Herrschaft
Q. als groß angegeben, sie trage des iars der her-
schafft eyne große nutzung und ere ein.

Universitätsbesuche lassen sich lediglich bei
den Herren von † Q. feststellen, die eine geist-
liche Karriere einschlugen. So findet man 1369
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Albrecht und Gebhard von Q. an der Universität
Bologna. 1377 wird Albrecht von Q. an der Pra-
ger Juristenfakultät immatrikuliert. 1434 stu-
diert der Magdeburger Thesaurar Gebhard von
Q. in Erfurt.

Der spätere Halberstädter Domdekan Johan-
nes von Q. wird 1449 an der Universität Leipzig
immatrikuliert und erwirbt dort 1455 den Grad
des Bakkalars. Eine Ausnahme bildet Brun VII.
von Q., der wohl für eine geistliche Karriere vor-
gesehen war. Auch er wird 1477 an der Univer-
sität Leipzig immatrikuliert.

Der Besitz eines deutschsprachigen Psalters
Gebhards XI. von Q. mit eigenhändigen Ein-
tragungen seines gleichnamigen Enkels läßt
auf einen gewissen Bildungsgrad schließen. Jo-
hannes von Q. soll lt. Spangenberg eine zimliche
Liberey beysammen gehabt haben. Tatsächlich hat
sich aus seinem Besitz die Handschrift eines
Werks von Konrad von Megenberg erhalten, die
er von einem eigenen Schreiber anfertigen ließ.
Der Halberstädter Domdekan besitzt zahlr.
theologische und juristische Bücher sowie Li-
turgica aus der Halberstädter Diöz.

Das Inventar des Nachlasses der Elisabeth
von † Mansfeld, nennt ein Brettspiel sowie
Schachfiguren als deren Besitz.

Insgesamt sind die Nachrichten zu Kunst
und Kultur jedoch äußerst bruchstückhaft.

† A. Querfurt † C. Querfurt

Q. Dessau, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Ab-

teilung Dessau, U II. – Dresden, Sächsisches Hauptstaats-

archiv, Originalurkunden; Kopial 26; Geheimer Rat (Ge-

heimes Archiv), Loc. 10027/7, Loc. 10027/9, Loc. 10035/8.

– Gotha, Thüringisches Staatsarchiv, Geheimes Archiv,

QQ X (X), Nr. 65. – Magdeburg, Landeshauptarchiv Sach-

sen-Anhalt, Rep. U 11, Tit. A und B; Rep. A 2, Nr. 471;

Rep. Cop. 422. – Querfurt, Stadtarchiv A 45. – Weimar,

Thüringisches Hauptstaatsarchiv, EGA, Urkunden; F

502a und b. – Wernigerode, Landeshauptarchiv Sachsen-

Anhalt, Abteilung, Rep. A 30 a I, Nr. 386.

Codex diplomaticus Anhaltinus, Tl. 1: 936–1212, Tl. 2:

1212–1300, Tl. 3: 1301–1350, Tl. 4: 1351–1380, Tl. 5: 1380–

1400, hg. von Otto von Heinemann, Dessau 1867–1873,

1875, 1877, 1879, 1881, ND Osnabrück 1986. – Codex di-

plomaticus Saxoniae (regiae) I B, Bde. 1–4: Urkunden der

Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen

1381–1427, bearb. von Hubert Ermisch, Leipzig u. a.

1899, 1902, 1909, 1941. – Cyriacus Spangenberg, Quern-

furtische Chronica. Historischer Bericht, Von der Alten
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und löblichen Herrschafft Quernfurt in Sachsen […], Er-

furt 1590. – Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562).

Biographischer Index zu den Acta nationis Germanicae

universitatis Bononiensis, bearb. von Gustav C. Knod,

Berlin 1899. – Die Hallischen Schöffenbücher, Tl. 2: 1401–

1460, bearb. von Gustav Hertel, Halle 1887 (Ge-

schichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender

Gebiete, 14). – Hingst, Carl Wilhelm: Abschriften ei-

niger Leisnig betreffender noch ungedruckter Urkunden,

in: Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins

Leisnig 4 (1876) S. 15–18. – Diplomatarium Ileburgense.

Urkunden-Sammlung zur Geschichte und Genealogie

der Grafen zu Eulenburg, Tl. 1: Die meißnisch-sächsi-

sche, niederlausitzische, böhmische und ältere preußi-

sche Linie der edeln Herren von Ileburg, hg. von Georg

Adalbert von Mülverstedt, Magdeburg 1877. – Das

Lehnbuch Friedrichs des Strengen, Markgrafen von Mei-

ßen und Landgrafen von Thüringen 1349/1350, hg. von

Woldemar Lippert und Hans Beschorner, Leipzig

1903 (Aus den Schriften der Sächsischen Kommission für

Geschichte, 8). – Die Matrikel der Universität Leipzig,

Bd. 3: Register, hg. von Georg Erler, Leipzig 1902 (Co-

dex diplomaticus Saxoniae regiae, II,18). – Regesta Ar-

chiepiscopatus Magdeburgensis. Sammlung von Auszü-

gen aus Urkunden und Annalisten zur Geschichte des

Erzstifts und Herzogthums Magdeburg, hg. von Georg

Adalbert von Mülverstedt, Tl. 1: Bis zum Tode des

Erzbischofs Wichmann (1192), Tl. 2: Von 1192 bis 1269,

Tl. 3: Von 1270 bis 1305, nebst Nachträgen, Tl. 4: Orts-,

Personen- und Sachregister, Magdeburg 1876, 1881,

1886, 1899. – Regesten der in Niedersachsen und Bremen

überlieferten Papsturkunden 1198–1503, bearb. von Bri-

gide Schwarz, Hannover 1993 (Veröffentlichungen des

Historischen Kommission für Niedersachsen und Bre-

men, 37; Quellen und Untersuchungen zur Geschichte

Niedersachsens im Mittelalter, 15). – Regesten der Pfalz-

grafen am Rhein 1214–1508, Bd. 2: Regesten König Ru-

prechts, bearb. von Graf L. von Oberndorff, Inns-

bruck 1939. – Regesta Stolbergica. Quellensammlung zur

Geschichte der Grafen zu Stolberg im Mittelalter, bearb.

von Botho Graf zu Stolberg-Wernigerode, neu be-

arb. und hg. von Georg Adalbert von Mülverstedt,

Magdeburg 1885. – Regesten der Urkunden und Auf-

zeichnungen im Domstiftsarchiv Brandenburg, Tl. 1:

948–1487, bearb. von Wolfgang Schössler, Weimar

1998. – Registrum Dominorum Marchionum Missnensi-

um. Verzeichnis der den Landgrafen in Thüringen und

Markgrafen zu Meißen jährlich in den wettinischen Lan-

den zustehenden Einkünfte 1378, hg. von Hans Be-

schorner, Leipzig u. a. 1933 (Aus den Schriften der

Sächsischen Kommission für Geschichte, 37). – Reper-
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torium Germanicum, Bd. 2: Verzeichnis der in den Regi-

stern und Kameralakten Urbans VI., Bonifaz’ IX., Inno-

cenz’ VII. und Gregors XII. vorkommenden Personen,

Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diöze-

sen und Territorien 1378–1415, bearb. von Gerd Tellen-

bach, Berlin 1961; Bd. 5: Eugen IV. (1431–1447), bearb.

von Hermann Diener und Brigide Schwarz, Tübin-

gen 2004; Bd. 9: Paul II. (1464–1471), bearb. von Hubert

Höing, Heiko Leerhoff, Michael Reimann, Tübin-

gen 2000. – Der sächsischen Kurfürsten Turnierbücher in

ihren hervorragendsten Darstellungen auf 40 Tafeln, hg.

von Erich Haenel, Frankfurt am Main 1910. – Stein-

führer, Henning: Die Weimarer Stadtbücher des spä-

ten Mittelalters. Edition und Kommentar, Köln u. a. 2005

(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für

Thüringen, Große Reihe 11). – Urkundenbuch zur Ge-

schichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg

und ihrer Lande, Tl. 2: 1342–1356, hg. von Hans Suden-

dorf, Hannover 1860. – Urkundenbuch des Erzstifts

Magdeburg, Tl. 1: 937–1192, bearb. von Friedrich Israël

unter Mitwirkung von Walter Möllenberg, Magde-

burg 1937 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und

des Freistaates Anhalt. NF 18). – Urkundenbuch der Stadt

Magdeburg, Bd. 1: bis 1403, bearb. von Gustav Hertel,

Halle 1892 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und

angrenzender Gebiete, 26). – Urkundenbuch der Klöster

der Grafschaft Mansfeld, bearb. von Max Krühne, Hal-

le 1888 (Geschichsquellen der Provinz Sachsen und an-

grenzender Gebiete, 20). – Urkundenbuch des Hochstifts

Naumburg, Tl. 2: 1207–1304, bearb. von Hans Patze, Jo-

sef Dolle, Köln u. a. 2000 (Quellen und Forschungen

zur Geschichte Sachsen-Anhalts, 2). – Urkundenbuch des

Klosters Paulinzelle 1068–1534, hg. von Ernst Anemül-
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Geburtstag, Weimar 1930, S. 47–69. – Böhme, Martin:
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Reich und Region. Studien und Texte aus der Arbeit an
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Edelen Herren von Querfurt und ihre Burg, Halle 1913

(Neujahrsblätter der Historischen Kommission für die
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Markus Cottin
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C. Querfurt

I./II. Die hoch über dem Quernetal gelegene
Burg darf als Stammsitz der Familie seit der
zweiten Hälfte des 10. Jh.s gelten und wurde bis
zu deren Aussterben i.J. 1496 kontinuierlich
ausgebaut. Sie enthält die älteste im aufgehen-
den Mauerwerk erhalten gebliebene Bausub-
stanz einer Burg Mitteldtl.s und weit darüber
hinaus.

II. Im 10. und 11. Jh. wurden erste Steinbau-
ten auf dem Areal einer sehr viel größeren ka-
rolingischen Burg errichtet: querrechteckige
Häuser unter der Westhälfte des Kornhauses
und unter dem »Dicken Heinrich«. Beide sind
vermutlich »um 1000« entstanden und dürften
der Familie als Wohnbauten gedient haben.

Aus der zweiten Hälfte des 10. Jh.s stammt
der erste Kirchenbau, eine kleine Saalkirche mit
Apsis, Stiftergrab (vermutlich Ida, Mutter des
Hl. Brun) und Resten eines Unterbaues für ein
Taufbecken. Nach der Stiftung eines Priester-
kollegiums durch Brun wohl i.J. 1004 begann
man einen größeren Bau zu errichten, von dem
aber nur die Apsis und der quadratische Altar-
raum fertiggestellt wurden. Diesem aus den Tei-
len des 10. und 11. Jh. bestehenden Kirchenbau
wurden außerdem drei Anbauten hinzugefügt,
die als Grablegen dienten. Der im W könnte auf
Grund der soliden Fundamentierung turmartig
erhöht gewesen sein und eine herrschaftliche
Westempore besessen haben. Teile einer hoch
bedeutsamen Grabplatte mit Kreuzdarstellun-
gen gehörten einst in einen dieser Räume.

Im mittleren 11. Jh. entstand östlich des er-
sten Wohnbaues unter dem Kornhaus ein auf-
wändig gewölbtes Torgebäude, das durch eine
Quermauer mit jenem verbunden war. Wie der
Torbau oberhalb der gewölbten Durchfahrt aus-
gesehen hat, ist unbekannt. Da Torhäuser aus
jener Zeit äußerst selten sind, sei auf zeitnahe
Vergleichsbeispiele in Donaustauf und im
Schlössel bei Klingenmünster verwiesen.

Fundamente nordwestlich des Fs.enhauses,
im Keller darunter und unter dem ehem. Brau-
haus bildeten einst Abschnitte der Umfassungs-
mauer. Allein das Torhaus im N gibt einen An-
haltspunkt für den ältesten Zugang von O. Trotz
aller intensiven Forschungen zählt die Frühge-
schichte der Burg noch immer zu den am we-
nigsten bekannten Bauphasen.
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Nach einer größeren Stagnation im 11. und
frühen 12. Jh. erfuhr die Burg seit dem mittleren
12. Jh. einen umfassenden Ausbau. Die Edel-
herren, die seit 1135/36 das Bgf.enamt von Mag-
deburg inne hatten, also die höchsten weltli-
chen Würdenträger im Ebm. waren, dürften die
hinzugewonnene Macht auch genutzt haben,
ihre Stammburg Q. angemessen auszubauen.
Die Burgkirche mußte nach 1146 nahezu alle
ihre Rechte und Besitzungen an das neu gegr.
Benediktinerkl. Marienzell westlich von Q. ab-
treten. Von dieser Kirche und den Kl.gebäuden
künden Inventare und ein Grundriß aus dem
Jahre 1685 (eine dreischiffige Basilika ohne
Querhaus). Die Edelherren ließen nach ca. 1162
(Schmitt 2002, S. 29) auch auf ihrer Stamm-
burg eine neue Kirche errichten – im Gedenken
an ihren berühmten Ahnen, den Hl. Brun. Der
kreuzförmige Kirchenbau erinnert an südeuro-
päische bzw. byzantinische Vorbilder.

Westlich der Kirche entstand ein dreige-
schossiger, annähernd quadratischer Wohn-
bau. Unmittelbar östlich von diesem hat sich ein
weiteres Gebäude erhalten: ein zweigeschossi-
ger, querrechteckiger Wohnbau (sog. »Brau-
haus«), der viell. als Wohnsitz für die Priester
des Kollegiatstiftes gedient hat. Um 1220/30
wurde südlich vom Wohnbau neben der Kirche
ein kleinerer quadratischer Wohnturm errichtet
– der Kernbau des späteren »Marterturmes«. Er
war modern mit Mauertreppe und Kaminen
ausgestattet und ist mit ähnlichen Türmen auf
den Burgen Giebichenstein, Neuenburg und Ek-
kartsburg vergleichbar. Unter dem Korn- und
Rüsthaus von 1535 entstand ebenfalls um
1220/30 ein großes Gebäude (Palas), das ältere
Bauteile des Wohnbaues aus der Zeit um 1000
und das Torhaus aus der Mitte des 11. Jh.s ein-
bezog. Der mit anderen romanischen Palasbau-
ten gut vergleichbare Neubau war dreigeschos-
sig und besaß im Obergeschoß einen großen
Saal, der durch mehrere Arkadenfenster belich-
tet wurde. Wie auch bei den allermeisten ande-
ren Burgen des hohen MAs wissen wir fast
nichts über das alltägliche und »höfische« Le-
ben in diesen Gebäuden.

Nicht sicher datierbar ist der Bergfried (»Dik-
ker Heinrich«), mit dem das Burgareal nach W
vergrößert wurde; vermutlich wird er in der
zweiten Hälfte des 12. Jh.s entstanden sein. Be-
eindruckend ist das sorgfältig bearbeitete

querfurt

Großquadermauerwerk. Der Turm war in höch-
stem Maße repräsentatives Symbol für die
Macht und den politischen Einfluß der Edelher-
renfamilie. Zeitnah mit dem Bergfried wird die
sich radial um ihn legende »Mantelmauer« und
die Ringmauern um die Burg errichtet worden
sein, mit dem Bau des Wohnturmes entstand
eine weiter nach S vorgeschobene Mauer.

In der Mitte des 13. Jh.s, am Ende der roma-
nischen Ausbauphase, bot die etwa 150 x 100 m
messende Burg Q. einen prächtigen Anblick:
mit ihrem mächtigen Bergfried, mind. vier
Wohnbauten, wobei der Palas insbes. Repräsen-
tationsaufgaben diente, der kreuzförmigen Kir-
che mit ihrem achteckigen Turmaufsatz, den
Ringmauern. Weitere, uns nicht bekannte Wohn-
und Wirtschaftsgebäude müssen hinzugezählt
werden.

Die sowohl über den Grdr. als auch über um-
fangr. Reste des aufgehenden Mauerwerks
nachweisbare Gestalt der Burg Q. hat sich seit
dem frühen 11. Jh. nicht grundsätzlich geändert;
die Bebauung ist nur dichter und architekto-
nisch anspruchsvoller geworden. Aus der »frü-
hen Adelsburg« wurde eine hochma. Die Ent-
wicklung zur »klassischen Adelsburg« läßt sich
in Q. bes. gut verfolgen. Als Vergleichsbeispiel
sei die etwa 100 Jahre jüngere, landgfl.-thürin-
gische Neuenburg bei Freyburg (Unstrut) gen.

Unter Gebhard XI. (ca. 1355 bis 1383) wurde
die Burg wehrtechnisch verstärkt. Zunächst leg-
te man um die romanischen Ringmauern einen
neuen Mauerring mit tief in den Fels gehauenen
Gräben. Es entstanden außerdem ein erstes
Westtor und der »Pariser Turm« mit einer süd-
lich vor dem romanischen Palas errichteten
Mauer mit Wehrgang. Als »Hausmannsturm«
wird er ebenso wie der damals aufgestockte
»Marterturm« eine spürbar bessere Beobach-
tung des inzwischen erheblich erweiterten
Burgareals ermöglicht haben. Der »Dicke Hein-
rich« erhielt etwas später einen oberen Mauer-
kranz mit Schlitzscharten. Dies entsprach ei-
nem Konzept zeitgemäßer Verteidigung durch
Mauern mit Schießscharten, Zwingern, Gräben
und Beobachtungstürme.

Ein gotisches Saalgeschoßhaus von drei Ge-
schossen östlich des »Marterturmes« wird erst-
mals im Inventar von 1522 als alte Hofe Stubenn
uffem Hochen Hawße erwähnt. Jenes »Hohe Haus«
ist noch bis in das 18. Jh. erhalten geblieben und
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dürfte als moderner Wohn- und Repräsentati-
onsbau der Familie bis 1496 genutzt worden
sein.

Von höfischer Kultur jener Zeit hat sich kaum
etwas erhalten. Um so bedeutsamer ist der pla-
stische Schmuck der Grabtumba Gebhards XIV.
in der von ihm angelegten Grabkapelle der
Burgkirche. Das an die Burgkirche gebundene
Kollegiatstift wurde i.J. 1417 mit einer Dechan-
tenstelle aufgewertet.

In der letzten Ausbaustufe der Fortifikatio-
nen entstanden im dritten Viertel des 15. Jh.s die
der Außenmauer vorgelagerten Rondelle – noch
ganz im ma. Sinne Türme – und schließlich die
etwa 1479 endgültig fertiggestellte monumen-
tale Westtoranlage mit einer Zugbrücke über
den Graben. Tor und Rondelle gehören zu den
beeindruckendsten Bauwerken dieser experi-
mentierfreudigen Zeit des Überganges von der
Burg zur Festung. In einem Vertrag des Mag-
deburger Ebf.s Ernst mit dem letzten Vertreter
des † Q.er Edelherrengeschlechtes, Brun VIII.,
heißt es 1495, daß seine Vorfahren eine mergliche
Summa schulden angehäuft hätten und er selbst
Vmb befestung des Slosses Quernfurt eine große darle-
gung gethan (Schmitt 2002, S. 20)

Schließlich berichtet Caspar Schneider, daß
1469 die Hofmeisterei, die Scheune und Keller
errichtet worden seien, wie etliche steine mit der
jahrzahl bezeichnet, ausweisen (Schmitt 2002,
S. 20) Daraus darf auf die Anlage eines größe-
ren bzw. Erweiterung eines vorhandenen Vor-
werkshofes östlich und südlich der Kirche ge-
schlossen werden.

Für die zum Teil nur kurzzeitig genutzten
Burgen † Artern, Burgscheidungen, Beyer-
naumburg, Dornburg/Saale, Nebra, † Seeburg
und Vitzenburg sind Bautätigkeiten unter den
Edelherren anzunehmen, bisher jedoch nicht
bekannt geworden. Allein in † Allstedt haben
diese zwischen 1369 und 1496 bedeutende und
bis heute prägende Baumaßnahmen ausführen
lassen: im Vorschloß (Torturm um 1340) und in
der Kernburg (Nordostturm 13./14. Jh., Ring-
mauern im O, S und W mittleres 15. Jh., Einbau
einer großartigen Küche 1460/1480, Wohnbau
do […] der Von querfurt Ingewonitt (Rechnung
1516/17: Rüger/Schmitt 1989, S. 38). Wert-
volle Bausubstanz der Befestigungen mit
Schießscharten für Hakenbüchsen und mit
höchst seltener Technik der Kugelschutzbohlen
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(wie in Q.) ist erhalten, der Wohnbau nur noch
in Resten nachzuweisen.

† A. Querfurt † B. Querfurt

L. Siehe auch A. Querfurt, zusätzlich: Rüger, Rein-
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Querfurt, hg. von Arno Sames im Auftrag des Landkrei-
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Reinhard Schmitt

RAPPOLTSTEIN

A. Rappoltstein
I. Die edelfreie Familie von R. (frz. Sires de

Ribeaupierre) nannte sich nach der Burg
(Groß-)R., heute meist als St. Ulrich bezeich-
net, oberhalb des elsässischen Ortes † Rap-
poltsweiler (frz. Ribeauvillé, nördlich von Col-
mar, Dép. Haut-Rhin), welche sie vom Basler
Bf. als Lehen innehatte. Ein Reginbold von R. ist
für die Jahre 1022 und 1038 in den Quellen be-
legt – 1038 soll er Gf. Gerhard I. von Egisheim,
den Bruder Papst Leos IX., getötet haben. Um
die Mitte des 12. Jh.s findet sich der Straßburger
Domherr Reginhard von R. (u. a. Domdekan
und -propst) mehrfach als Zeuge vornehmlich
in Straßburger Urk.n. Es darf angenommen
werden, daß diese adlige Familie schon seit ge-


